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Verkehrswert der BLNR 41 und 71 (Laden 1 und 2, Stg. I)1  rd. € 312.000,- 

Verkehrswert der BLNR 135 und 136 (Laden 2 und Lagerraum, Stg. II)1 rd. € 304.000,- 
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 Schönbrunner Straße 222-228, 1120 Wien 
 

Betreibende Partei: Raiffeisenbank Wels eGen 

Verpflichtete Partei: Sveta Levim Invest GmbH 
 

Zweck: Zwangsversteigerung 

Objekte: div. Ladenlokale und Lagerraum (Wohnungseigentum) 
 

Stichtag: 24.06.2024 (Datum der 2. Befundaufnahme) 

Datum: 25.11.2024

 
1 jeweils gemeinsame Bewertung als wirtschaftliche Einheit, da gemeinsam unbefristet vermietet 
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1. ALLGEMEINES 
 

1.1. Auftrag 
 

Gegenstand des Gutachtens ist die Ermittlung des Verkehrswertes der  
 

➢ BLNR 41, 1590/93260 Anteile, verbunden mit WE an Laden 1 Stg. I,  

➢ BLNR 71, 2280/93260 Anteile, verbunden mit WE an Laden 2 Stg. I,  

➢ BLNR 135, 6440/93260 Anteile, verbunden mit WE an Laden 2 Stg. II,  

➢ BLNR 136, 390/93260 Anteile, verbunden mit WE an Lagerraum Stg., II  
 

auf der Liegenschaft GB 01303 Gaudenzdorf, EZ 25, GST 28, an der Adresse 1120 Wien, Schön-

brunner Straße 205 ident Längenfeldgasse 3-5, zum Zweck der Zwangsversteigerung. 
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Auftraggeberin ist Frau Mag. Victoria Daucher, Bezirksgericht Meidling, Schönbrunner Straße 

222-228, 1120 Wien. 

Stichtag ist der 24.06.2024 (Datum der 2. Befundaufnahme). 

 

 

1.2. Prämissen der Bewertung 

1.2.1. Konkrete Prämissen der Bewertung 
 

Allgemeines 

Der Wertermittlung werden nur die Umstände zugrunde gelegt, die im Rahmen einer üblichen, 

ordnungsgemäßen und angemessenen Erforschung des Sachverhaltes, vor allem und überwiegend 

aufgrund der vorgelegten Unterlagen und der erteilten Informationen sowie der örtlichen Bege-

hungen/ Befundaufnahmen am 24.06.2024 um 09:30 und 14:30 sowie auf Basis der durchgeführ-

ten Recherchen erkennbar oder sonst bekannt geworden sind. 

 

Grundstücksfläche, Nutzflächen, Flächen 

Die Grundstücksflächen wurden dem Grundbuchauszug entnommen. Gem. Mietwertgutachten der 

MA 50 – Schli 205/1/61 vom 28.07.1961 wird hinsichtlich der Nutzflächen auf die „vorgelegten 

Baupläne“ verwiesen. Diese stimmen aber weder mit dem Einreichplan, noch mit den sonstigen 

aufliegenden Grundrissplänen im Bauakt überein (und sind daher auch nicht weiter nachvollzieh-

bar). Im ggst. Fall werden daher, abweichend vom Grundbuchsstand, die Nutzflächen auf Basis 

der nachfolgenden Planunterlagen herangezogen, welche die Ist-Situation am besten wiedergeben.  

 

➢ für Lokal 1 und 2 Stg. I: Bestandsplan vom Mai 1968 (benützungsbewilligt am 02.05.1968) 

➢ für Lokal 2 Stg. II: Einreichplan vom Jänner 2013 (Bauanzeige vom 12.03.2013, Fertigstel-

lungsanzeige vollständig belegt am 18.12.2013) 

➢ für den Lagerraum Stg. II: Ausführungsplan vom Jänner 2005 (Baubewilligung vom 

29.11.2002; Fertigstellungsanzeige mit Änderungen vollständig belegt vom 09.06.2010) 

 

Angemerkt wird, dass die im Rahmen der Befundaufnahme in natura vorgefundenen Raumeintei-

lungen tlw. aufgrund von Umbaumaßnahmen vom Planstand (Konsens) abweichen, siehe Punkt 

2.6.  „Objektbeschreibungen“. 

 

Angemerkt wird, dass die Lokale 1 und 2 Stg. I baulich zusammengelegt wurden und auch ge-

meinsam vermietet sind → siehe Bestandsituation. Das Lokal 2 Stg II und der Lagerraum Stg. II 

sind zwar nicht baulich zusammengelegt, allerdings verfügen sie über gemeinsame Versorgungs-

leitungen und sind ebenfalls gemeinsam vermietet → siehe Bestandsituation.  

 

Eine gesonderte Vermessung, d.h. Nachmessungen der Längenmaße, der Raumhöhen, der Gebäu-

dehöhen und der (Nutz-) Flächen war nicht beauftragt und wurde seitens des Sachverständigen 

auch nicht durchgeführt. Der Sachverständige legt seinen Berechnungen sohin die Maß- und Flä-

chenangaben laut den vorhandenen Plänen und Aufstellungen bzw. Jahresmietwertgutachten zu-

grunde. 
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Sollten die angegebenen Maße nicht mit den tatsächlichen Maßen ident sein, verändern sich die 

Werte sinngemäß. 

 

Digitaler Kataster 

Festgehalten wird, dass in die digitale Katastralmappe Einsicht genommen wurde und die darin 

dargestellten Grenzen nicht in der Natur überprüft wurden.  

 

Anschlüsse, Haustechnik 

Die beschriebenen elektrischen, heizungstechnischen, sanitären und sonstigen Einrichtungen, so-

wie sonstige Ver- und Entsorgungsleitungen (Anschlüsse) wurden - sofern nicht im Detail im Be-

fund und Gutachten darauf eingegangen wird - nicht auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft und 

wird deren ordnungsgemäße Funktion bei der Bewertung vorausgesetzt. 

 

Feststellungen hinsichtlich des Bauwerkes und des Bodens werden nur insoweit getroffen, wie sie 

für die Wertermittlung von Bedeutung sind. 

 

Erhaltungszustand 

Der Bau- und Erhaltungszustand des/der Gebäude(s) wurde ausschließlich durch äußeren Augen-

schein anlässlich der Befundaufnahme festgestellt und klassifiziert. Detaillierte Untersuchungen 

des Bauzustandes bzw. zerstörende Untersuchungen wurden nicht ausgeführt, weshalb etwaige 

Angaben über nicht sichtbare Bauteile und Baustoffe auf Auskünften, die dem gef. SV gegeben 

wurden, bzw. auf vorgelegten Unterlagen beruhen. 

 

Bauakteinsicht 

Eine Bauakteinsicht wurde durchgeführt. Lt. Auskunft der zuständigen Baubehörde sind keine 

offenen Bauvorhaben betreffend der ggst. Objekte vorhanden. Es befindet sich jedoch eine Bauan-

zeige samt Einreichplanung aus 2011 hinsichtlich des Ladens 2 Stg. II im Überwachungs-Akt der 

Baupolizei, bei der es keine Fertigstellungsanzeige bzw. weitere Hinweise auf eine Ausführung 

gibt. Die bei der Befundaufnahme vorgefundene Bestandssituation entspricht mit geringfügigen 

Abweichungen der letztbewilligten Planung aus 2013 und nicht der im Jahr 2011 bauangezeigten 

Planung. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Werkmeister des Bauarchivs vom 01.08.2024 

ist davon auszugehen, dass die Bauanzeige in diesem Fall nicht konsumiert wurde, dh. die Bau-

führung nicht umgesetzt wurde. Eine endgültige Ablage ist seitens des Bauarchivs aber erst nach 

Anzeige des Wohnungseigentümers möglich. Annahme des gef. SV, dass diese Bauanzeige nicht 

bewertungsrelevant ist.  

 

Bestandsituation/Nutzung 

Die ggst. Objekte Laden 1 (BLNR 41) und Laden 2 (BLNR 71), jeweils Stiege I, sind gemeinsam 

vermietet. Dasselbe gilt für die Objekte Laden 2 (BLNR 135) und den Lagerraum (BLNR 136), 

jeweils Stiege II. Es bestehen daher nur zwei unbefristete Mietverträge, die dem gef. SV zur Ver-

fügung gestellt wurden und der Bewertung zugrunde gelegt werden. Da bei beiden Mietverträgen 

jeweils ein Pauschalmietzins für beide WE-Objekte gemeinsam vereinbart wurde und die Miete 

nicht anteilig auf die einzelnen WE-Objekte zugeordnet wurde, sind die beiden WE-Objekte an 

der Stiege I bzw. an der stiege II jeweils als wirtschaftliche Einheit gemeinsam zu bewerten. 

 

Wohnhaus-Wiederaufbaufonds 

Der Wohnhaus- Wiederaufbaufonds hat mit Bewilligungsbescheid vom 26. April 1965, Zl. W 

6817/16-I-4/65, für die Wiederherstellung des Hauses Wien 12., Schönbrunner Straße 205, EZ 25, 

KG 01303 Gaudenzdorf, ein Darlehen in Höhe von ATS 16,067.800,-- zugesichert. 
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Mit Endbescheid vom 12. November 1968, Zl. W 6817/130-IV-29/68, wurde dieses Darlehen 

endgültig mit einem Betrag von ATS 18,283.770,-- festgesetzt. 

 

Beim gegenständlichen Objekt handelte es sich um eine komplette Neuerrichtung aufgrund eines 

Totalschadens. 

 

a) Der, auf die der Sveta Levim Invest GmbH gehörigen 1590/93260 Anteile, der oben ge-

nannten Liegenschaft, mit welchen Anteilen das Wohnungseigentum an der Laden 1 Stg. 1 

im oben genannten Haus untrennbar verbunden ist, entfallende Darlehensteilbetrag, wurde 

bereits von einem Voreigentümer unter Inanspruchnahme des Rückzahlungsbegünsti-

gungsgesetzes 1971, BGBl. Nr. 336/71 in der Fassung BGBl. Nr. 393/77, getilgt. 

Am 24.Juni 1980 wurde der ermäßigte Betrag überwiesen und am 30. Juni 1980 langte die 

letzte, fällig gewesene Tilgungsrate im Wege der Hausverwaltung ein, sodass das Darlehen 

für diesen Laden mit diesem Tag gänzlich getilgt war. 

 

b) Der, auf die der Sveta Levim Invest GmbH gehörigen 2280/93260 Anteile, der oben ge-

nannten Liegenschaft, mit welchen Anteilen das Wohnungseigentum an Laden 2 Stg. I im 

oben genannten Haus untrennbar verbunden ist, entfallende Darlehensteilbetrag, wurde be-

reits von einem Voreigentümer unter Inanspruchnahme des Rückzahlungsbegünstigungs-

gesetzes 1971, BGBl. Nr. 336/71, getilgt. 

Am 29. Mai 1973 wurde der ermäßigte Betrag überwiesen und am 11. Juli 1973 langte die 

letzte, fällig gewesene Tilgungsrate im Wege der Hausverwaltung ein, sodass das Darlehen 

für diesen Laden mit diesem Tag gänzlich getilgt war. 

 

c) Der, auf die der Sveta Levim Invest GmbH gehörigen 6440/93260 Anteile, der oben ge-

nannten Liegenschaft, mit welchen Anteilen das Wohnungseigentum an Laden 2 Stg. II im 

oben genannten Haus untrennbar verbunden ist, entfallende Darlehensteilbetrag, wurde be-

reits von einem Voreigentümer unter Inanspruchnahme des Rückzahlungsbegünstigungs-

gesetzes 1987, BGBl. Nr. 340/87, getilgt. 

Am 21. Dezember 1987 wurde der ermäßigte Betrag überwiesen und am 13. Jänner 1988 

langte die letzte, fällig gewesene Tilgungsrate im Wege der Hausverwaltung ein, sodass 

das Darlehen für diesen Laden mit diesem Tag gänzlich getilgt war. 

 

d) Der, auf die der Sveta Levim Invest GmbH gehörigen 390/93260 Anteile, der oben ge-

nannten Liegenschaft, mit welchen Anteilen das Wohnungseigentum an dem Lagerraum 

Stg. II im oben genannten Haus untrennbar verbunden ist, entfallende Darlehensteilbetrag, 

wurde bereits von einem Voreigentümer unter Inanspruchnahme des Rückzahlungsbegüns-

tigungsgesetzes 1987, BGBl. Nr. 340/87, getilgt.  

Am 21. Dezember 1987 wurde der ermäßigte Betrag überwiesen und am 13. Jänner 1988 

langte die letzte, fällig gewesene Tilgungsrate im Wege der Hausverwaltung ein, sodass 

das Darlehen für diesen Lagerraum mit diesem Tag gänzlich getilgt war. 

 

Altlasten/Kontaminierung 

Die Liegenschaft wurde nicht auf Bodenkontaminationen untersucht, da dies nicht in das Fachge-

biet des gefertigten Sachverständigen fällt. Stattdessen wurden jedoch der Verdachtsflächenkatas-

ter sowie der Altlastenatlas durch den Sachverständigen auf der Homepage des Umweltbundesam-

tes abgefragt. Entsprechend den Bestimmungen des Altlastensanierungsgesetzes hat der Landes-

hauptmann dem Bundesminister für Umwelt Verdachtsflächen bekannt zu geben. Der Verdachts-

flächenkataster wird vom Umweltbundesamt geführt und beinhaltet jene vom Landeshauptmann 

gemeldeten Altablagerungen und Altstandorte, für die der Verdacht einer erheblichen Umweltge-

fährdung aufgrund früherer Nutzungsformen ausreichend begründet ist. Die Eintragung einer Lie-
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genschaft in den Verdachtsflächenkataster dokumentiert keinesfalls, dass von der Liegenschaft 

tatsächlich eine erhebliche Gefahr ausgeht. Ob von einer Verdachtsfläche tatsächlich eine erhebli-

che Gefahr ausgeht, muss durch entsprechende Untersuchungen (z.B.: Boden- und Grundwasser-

untersuchungen) nachgewiesen werden. 

 

Die ggst. Liegenschaft ist nicht im Verdachtsflächenkataster/Altlastenatlas verzeichnet (Abfrage: 

24.06.2024).  
 

 
GST 28 

 

Wertminderungen durch Altlasten, wie z.B.: Bodenkontaminationen oder auch andere die Liegen-

schaft entwertende Altbodenverhältnisse sind nicht bekannt. Darüberhinausgehende Untersuchun-

gen hinsichtlich etwaiger Bodenkontaminationen oder hinsichtlich anderer die Liegenschaft ent-

wertender Altbodenverhältnisse sind nicht beauftragt. 

 

Die Bewertung erfolgt auftragsgemäß ohne Durchführung einer Bodenuntersuchung aufgrund des 

üblichen Geschäftsgebrauches unter der Annahme, dass sich auf dem Bewertungsgegenstand kei-

ne Materialien und Stoffe befinden, welche auf einer höherwertigen Deponie als einer Baurest-

massendeponie entsorgt werden müssen. Sollte sich nachträglich herausstellen, dass die Liegen-

schaft oder ein benachbartes Grundstück Kontaminationen aufweist, wäre eine Nachbewertung 

mit einer Boden- bzw. Bauwerksuntersuchung erforderlich. Eine eventuelle Wertminderung wäre 

durch den gefertigten Sachverständigen auf Basis dieser Untersuchungsergebnisse ergänzend fest-

zustellen. 

 

Untersuchungen des Baugrundes und sonstige bauphysikalische oder chemische Untersuchungen 

waren nicht Gegenstand des Auftrages und wurden nicht durchgeführt. 

 

1.2.2. Allgemeine Prämissen der Bewertung 
 

Energieausweis 

Sofern kein Energieausweis über die Gesamtenergieeffizienz eines Gebäudes im Sinne der Richt-

linie 2002/91/EG des Europäischen Parlamentes vorgelegt wurde, wird im Rahmen der Bewertung 

von einem, dem Alter und der Bauweise entsprechenden, durchschnittlichen Heizwärmebedarf 

ausgegangen. Für die ggst. Liegenschaft wurde am 09.01.2023 ein Energieausweis ausgestellt. 

Demgemäß beträgt der spezifische Heizwärmebedarf für die Stiege 1 des ggst. Wohn- und Ge-

schäftsgebäudes 100,7 kWh/m²a und entspricht dies der Energieeffizienzklasse D und für die Stie-

ge 2 des ggst. Wohn- und Geschäftsgebäudes 93,1 kWh/m²a, dies entspricht der Energieeffizienz-

klasse C. 

 

Anmerkung des gef. SV: beide Energieausweise weisen nur das Nutzungsprofil „Wohngebäude“ 

auf und gelten vom 1.OG aufwärts. Auf schriftliche Nachfrage bei der Hausverwaltung vom 

02.07.2024 wurde mitgeteilt, dass keine anderen Energieausweise betreffend die Erdgeschoßflä-

chen der Stiege 1 und 2 aufliegen. 

 

Geldwerte Rechte & Lasten 

Die Ermittlung des Verkehrswertes erfolgt frei von geldwerten Lasten.  
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Außerbücherliche Rechte & Lasten 

Außerbücherliche Rechte und Lasten finden nur dann Berücksichtigung, wenn sie dem Sachver-

ständigen von Seiten des Auftraggebers bzw. den Parteien schriftlich bekannt gegeben wurden. 

Wenn diesbezüglich dem Sachverständigen keine Informationen bekannt gegeben wurden, basiert 

der ausgewiesene Wert des Gutachtens auf der Annahme, dass keine außerbücherlichen Rechte 

und Lasten vorliegen.  

 

Fahrnisse, Inventar 

Das vorhandene Inventar, Einrichtungsgegenstände und sonstige Fahrnisse wurden auftragsgemäß 

nicht mitbewertet.  

 

Rundungsdifferenzen 

Die Berechnungen in diesem Gutachten wurden computergestützt durchgeführt. Der Computer 

rechnet auf viele Stellen hinter dem Komma genau. Die Ergebnisse werden jedoch automatisch 

auf- oder abgerundet. Dies führt manchmal zu scheinbaren Rechendifferenzen, die für das Ergeb-

nis jedoch ohne Bedeutung sind. Deshalb täuscht eine Berechnungsschärfe bis auf EUR 1,00 eine 

größere Genauigkeit nur vor. Weil aber bei Rundungen im Rechengang oft vermeintliche Unge-

nauigkeiten durch Leser des Gutachtens moniert werden, was zu unnützen Mehrarbeiten und Kos-

ten führt, wird erst das Endergebnis angemessen gerundet. 

 

ÖNORM B 1300/B 1301 

Es wurde kein detailliertes bautechnisches Gutachten in Auftrag gegeben und wurde ein solches 

auch nicht erstellt. Ebenso stellen der gegenständliche Befund und das erstellte Gutachten keine 

Objektsicherheitsprüfung für Wohngebäude im Sinne der ÖNORM B 1300 bzw. für Nicht-

Wohngebäude im Sinne der ÖNORM B 1301 dar. Sollte eine Objektsicherheitsprüfung gemäß 

ÖNORM B 1300 bzw. gemäß ÖNORM B 1301 seitens des Auftraggebers zusätzlich gewünscht 

werden, muss diese gesondert durch einen dafür geeigneten Sachverständigen erstellt werden. Im 

Übrigen kann dieses Gutachten ein Ankaufsgutachten im Falle der Verwertung der Liegenschaft 

nicht ersetzen.  

 

ÖNORM B 1998-1/ÖNORM EN 1998-1 

Eine Prüfung des Gebäudes oder der Bestandeinheiten auf Systemsicherheit hinsichtlich Erdbe-

beneinwirkungen gemäß ÖNORM B 1998-1 bzw. ÖNORM EN 1998-1 und dem Eurocode 8 wur-

de vom Auftraggeber nicht beauftragt und vom gefertigten Sachverständigen dementsprechend 

auch nicht durchgeführt. Es können sich dadurch allfällige, maßgebliche und wertbeeinflussende 

Einschränkungen ergeben, welche nicht berücksichtigt sind. Es wird im Weiteren davon ausge-

gangen, dass die o.g. Systemsicherheit gewährleistet ist.  

 

Haftung gegenüber Dritten 

Die in diesem Gutachten erfolgte Befundaufnahme und Gutachtenserstellung erfolgt ausschließ-

lich im Interesse des Auftraggebers bzw. sämtlicher Parteien im Verfahren. Haftungen des Sach-

verständigen gegenüber Dritten sind ausgeschlossen. Ausgenommen davon sind die dem Sachver-

ständigen bei Beauftragung schriftlich, namentlich genannten Empfänger des Gutachtens. Gegen-

über diesen wird gehaftet wie gegenüber dem Auftraggeber. 

 

Gewährleistung 

Im Falle von Gewährleistungsansprüchen des Auftraggebers gegenüber dem Sachverständigen aus 

dem abgeschlossenen Werkvertrag verzichtet der Auftraggeber unwiderruflich und ausdrücklich 

auf das Recht der Minderung oder Wandlung.  
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Haftpflichtversicherung 

Für allenfalls eintretende Schadensfälle ist die Haftung auf Grundlage der vom gefertigten Sach-

verständigen erbrachten Leistungen für den einzelnen Schadensfall, soweit gesetzlich zulässig, mit 

insgesamt EUR 5.000.000,- begrenzt. Die zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen gelten 

als vereinbart. Der Sachverständige haftet für Schäden jedenfalls dann nicht, wenn ihm nur leichte 

Fahrlässigkeit vorgeworfen wird oder es sich um Mängelfolgeschäden handelt.  

Eine Abtretung von Ansprüchen des Auftraggebers gegen den Sachverständigen aus diesem Gut-

achten an Dritte ist unzulässig.  

 

Mathematische Exaktheit 

Angesicht der Unsicherheit einzelner in die Bewertung einfließender Faktoren, insbesondere der 

Notwendigkeit auf Erfahrungswerte zurückzugreifen, kann das Ergebnis der Bewertung keine mit 

mathematischer Exaktheit feststehende Größe sein. 

 

Kurzfristiger Verkauf 

Es wird gemäß ÖNORM B 1802, Pkt.3.3. darauf hingewiesen, dass der ermittelte Verkehrswert 

nicht notwendigerweise bedeutet, dass ein entsprechender Preis auch bei gleichbleibenden äußeren 

Umständen im Einzelfall jederzeit, insbesondere kurzfristig, am Markt realisierbar ist.  

 

Verkehrswert (Streuung/Bandbreite) 

Hinsichtlich der Genauigkeit und Leistungsfähigkeit der Verkehrswertermittlung wird ausdrück-

lich darauf hingewiesen, dass der in einem Gutachten gemäß §2 Absatz 2 LBG ermittelte Ver-

kehrswert nie ein stabiler Gleichgewichtspreis im Sinne der volkswirtschaftlichen Theorie eines 

vollkommenen Marktes sein kann. Immobilienmärkte sind ex definitione unvollkommene Märkte, 

weshalb es nicht den bestimmten oder bestimmbaren einzelnen Gleichgewichtspreis, also nicht 

eine Marktmiete, einen Kaufpreis, ein Leasingentgelt usw., sondern immer eine mehr oder weni-

ger große Streuung (valuation spread) – eine marktkonforme Bandbreite – geben kann. Dement-

sprechend ist der im Gutachten ausgewiesene Verkehrswert mit einer entsprechenden Bandbreite 

nach oben oder unten zu sehen (range of valuation). Die angesprochene Bandbreite ist direkt ab-

hängig von der Anzahl und Qualität vorliegender Marktdaten sowie von der Art der Immobilie.  

 

Umsatzsteuer - Verkehrswert 

Hingewiesen wird auf die umsatzsteuerlichen Auswirkungen des Budgetbegleitgesetzes 1998. 

Sollte die zu bewertende Sache mit Inrechnungstellung von 20% Umsatzsteuer verwertet werden, 

ist diese Umsatzsteuer dem ermittelten Verkehrswert hinzuzurechnen – eine eventuelle Vorsteuer-

berichtigung ist dann nicht nötig. Wird die zu bewertende Sache ohne Inrechnungstellung von 

20% Umsatzsteuer verkauft, sind eventuell bereits geltend gemachte Vorsteuerbeträge anteilig zu 

berichtigen.  

 

Umsatzsteuer - Vermietung 

Bei Büro- und Geschäftsraumvermietung wird davon ausgegangen, dass der Mieter ausschließlich 

vorsteuerabzugsberechtigende Umsätze (§6 Absatz 2 UStG idF des 1. Stabilitätsgesetzes 2012) 

erzielt und der Vermieter berechtigt ist, dem Mieter Umsatzsteuer vorzuschreiben. Bei Woh-

nungsmietverträgen wird davon ausgegangen, dass die Wohnungen ausschließlich zu Wohnzwe-

cken vermietet werden und keine geänderten Nutzungsarten gegeben sind bzw. Wohnungen nicht 

auch anders als zu Wohnzwecken genutzt werden. Für den nicht zu Wohnzwecken genutzten An-

teil müssten ansonsten 0% Umsatzsteuer mit Vorsteuerverlust oder 20% Umsatzsteuer verrechnet 

werden.  
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Veränderungen wertrelevanter Faktoren/Einflussgrößen 

Die vorliegende Wertindikation ist auf die angeführten Unterlagen und Informationen aufgebaut. 

Daraus ergibt sich zwingend, dass neue Unterlagen oder Informationen zu einer Änderung dersel-

ben und somit zu einem anderen Verkehrswert führen können. Das Gutachten beruht somit auf der 

derzeitigen Faktenkenntnis, die nicht vollständig sein muss. Ergeben neue Fakten wertrelevante 

Änderungen, so ist das Gutachten darauf abzustimmen. Ergeben sich neue Fakten oder Umstände, 

behält sich der Sachverständige ausdrücklich die Änderung oder Ergänzung dieser Wertermittlung 

bzw. der getroffenen gutachterlichen Schlussfolgerungen vor. Das Gutachten hat nur im Gesamten 

und nicht auszugsweise Gültigkeit. 

 

Weiterverwendung, Vervielfältigung des Gutachtens 

Die Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Zitierung des Gutachtens oder dessen Mitteilung an 

Medien bzw. Weitergabe an Dritte in Teilen oder gesamt darf (sofern nicht im Zusammenhang mit 

dem Gutachtenszweck) jeweils nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des gefertigten 

Sachverständigen erfolgen. Eine, über den vereinbarten Verwendungszweck (Zwangsversteige-

rungsverfahren) hinausgehende Verwendung des Gutachtens oder von Teilen des Gutachtens bzw. 

eine Weitergabe an Dritte (mit Ausnahme der Veröffentlichung in der Ediktsdatei und der am Ver-

fahren Beteiligten und deren Rechtsvertretern), ist ohne vorherige Zustimmung des gef. SV nicht 

gestattet. 
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1.3. Grundlagen, Literatur, Quellen, etc. 
 

• 1. Befundaufnahme am 24.06.2024 von 930 bis 1000 anwesend  

Mag. Georg Strafella, SV 

Ballinger Matthias, Mitarbeiter Repa Copy 

 2. Befundaufnahme am 24.06.2023 von 1345 bis 1445 anwesend 

  Mag. Georg Strafella, SV 

  Ballinger Matthias, Mitarbeiter Repa Copy 

 Stefan Mally, Mitarbeiter Hanf Oase 

• Umfeldbegehung & Fotodokumentation 

• Liegenschaftsbewertungsgesetz (LBG) 1992 

• Wohnungseigentumsgesetz 2002 (WEG 2002), Mietrechtsgesetz (MRG), etc. 

• Recherche und Bauakteinsicht bei der der zuständigen Baubehörde  

• Flächenwidmung, Bebauungsplan und Katasterplan www.wien.gv.at/flaechenwidmung/public 

• Bauordnung für Wien, in der derzeit gültigen Fassung 

• Grundbuchsauszug & Recherchen in der Urkundensammlung des Grundbuches 

• Mündliche Erörterungen im Rahmen der Befundaufnahme 

• Recherchen bei der Dr. W. W. Donath Immobilienverwaltungs GmbH, 1020 Wien, Austria 

Campus 6, Jakov-Lind-Straße 4/Stg, 2./3.OG, Tel. 01/587 15 81, E-mail: donath@donath.at  

 

Bewertungs-/Fachliteratur, Artikel 

• Stabentheiner, LBG-LiegenschaftsbewertungsG 

• Ross-Brachmann-Holzner, Ermittlung des Bauwertes von Gebäuden und des Verkehrswertes 

von Grundstücken, 29. Auflage 
• Hauptverband der allgemein beeideten gerichtlichen Sachverständigen Österreichs, Landes-

verband Steiermark und Kärnten, Nutzungsdauerkatalog, 2006 

• Seiser/Kainz, Der Wert von Immobilien, 2011 

• Karauscheck/G. Strafella, Der Mietzins, 2. Auflage, 2014 

• Bienert, Funk, Immobilienbewertung Österreich, 3. Auflage, 2014 

• Kleiber, Simon, Weyers, Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 7. Auflage, 2014 
• Angst/Oberhammer, Exekutionsordnung, Kommentar, 3. Auflage, 2015 
• Kranewitter, Liegenschaftsbewertung, 7. Auflage, 2017 

• Popp, Empfehlungen für Herstellungskosten, Sachverständige, Hefte 02/2019, 03/2024 

 

Sonstige Quellen, Marktberichte 

• OIB Richtlinien online www.oib.or.at 

• Lärmkarte auf www.laerminfo.at 

• Adressortungssystem und Orthofotos auf www.wien.gv.at/stadtplan, www.maps.google.at, 

www.bing.com/maps 

• Statistische Werte auf www.statistik.at, Statistik Austria 

• Verdachtsflächenkataster bzw. Altlastenatlas www.umweltbundesamt.at  

• Immobilienplattformen u.a. www.immobilien.net, www.willhaben.at  

• Immobilien-Preisspiegel der WKO 

• ÖROK 

• Eigene Systembibliothek & Immobiliendatenbank  

• etc. 

http://www.wien.gv.at/flaechenwidmung/public
mailto:donath@donath.at
http://www.laerminfo.at/
http://www.wien.gv.at/stadtplan
http://www.maps.google.at/
http://www.bing.com/maps
http://www.statistik.at/
http://www.umweltbundesamt.at/
http://www.immobilien.net/
http://www.willhaben.at/
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2. BEFUND 
 

2.1. Lage der Liegenschaft 
 

Die ggst. Liegenschaft befindet sich an der Adresse 1120 Wien, Schönbrunner Straße 205 ident 

Längenfeldgasse 3-5. 
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Quelle: https://www.wien.gv.at/baugk/public  

 

 
 

 
Quellen: https://www.google.com, earth.google.com  

 

https://www.wien.gv.at/baugk/public
https://www.google.com/
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Die Lage einer Wohnliegenschaft wird u. a. nach den folgenden Kriterien bemessen: 
 

Kriterium  Erfüllungsgrad 

Verkehrstechnische 

Erreichbarkeit  

Öffentlicher Verkehr 

Bus: Linie 12A (Haltestelle „Längenfeldgasse“) rd. 50 m entfernt; Li-

nien 59A und 63A (Haltestelle „Hans-Mandl-Berufsschule“) 400 m 

entfernt 

Straßenbahn: Linie 18, 6 (Haltestelle „Margarethengürtel“) rd. 650 m 

entfernt, Linie 62 (Haltestelle “Flurschützstraße“) rd. 800 m. 

U-Bahn: Linie U6 und U4 (Station „Längenfeldgasse“) rd. 20m (Laden 

1 und 2 Stg. I) bzw. rd. 50 m (Landen 2 Stg. II) entfernt 

(S-)Bahn: Linien S1, S2, S3, S4 und diverse regionale und überregio-

nale Zugverbindungen (Station „Meidling“) rd. 1300 m entfernt 

Ø-Fahrzeit zum Zentrum (Stephansplatz): rd. 20-25 Min. (inkl. not-

wendiger Fußwege). 
 

 
Öffentlicher Verkehr (Quelle: https://www.wien.gv.at) 

 

Verkehrstechnische 

Erreichbarkeit  

Individualverkehr 

großräumig: vom Zentrum kommend z.B. über die Linke Wienzeile 

iVm. der Längenfeldgasse erreichbar 

Einbahnregelungen: in der Umgebung gibt es zahlreiche Einbahnrege-

lungen; die Schönbrunner Straße wird im Bereich der ggst. Liegen-

schaft von der Längenfeldgasse in Richtung Gaudenzdorfer Gürtel als 

Einbahn geführt; die Arndtstraße wird als Einbahn Richtung Längen-

feldgasse geführt; mit Ausnahme der Längenfeldgasse und der Schön-

brunner Straße besteht in der Umgebung eine 30-km/h Geschwindig-

keitsbeschränkung  

Parkplatzsituation: flächendeckende Kurzparkzone (Parkdauer 2h, Mo-

Fr 9-22 Uhr); Kurzparkstreifen sind in der Arndtstraße vorhanden; 

(durchschnittlich) angespannte Parkplatzsituation; eine Parkgarage ist 

in ca. 600 m Entfernung (Sechshauser Straße 48) und in 700m Entfer-

nung vorhanden (Gaudenzdorfer Gürtel 77). 

Ø-Fahrzeit zum Zentrum (Stephansplatz): rd. 20 Min. 
 

 
 

https://www.wien.gv.at/
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Kriterium  Erfüllungsgrad 

Verkehrstechnische 

Erreichbarkeit  

Individualverkehr 

 

 

Individualverkehr (Quelle: https://www.wien.gv.at) 
 

Geschäftslage 

Das direkte Umfeld ist vor allem mit Wohn-/Geschäftsgebäuden in 

geschlossener Bauweise dicht verbaut. Es befindet sich jedoch keine 

ausgewiesene Geschäftsstraße in unmittelbarer Umgebung. In Gehdis-

tanz (bis 500m) finden sich über 590 Unternehmen, davon u.a. 12 Res-

taurants und 18 Lebensmittelbetriebe (Einzelhandel) (Quelle: WKO Wien). 

 

 
Anfang 2024 betrug die Bevölkerungszahl im 12. Bezirk 101.714 Ein-

wohner (Quelle: Statistik Austria). Die statistischen Prognosen weisen hin-

sichtlich der Bevölkerungszahl im Bezirk für den Zeitraum von 2021 

bis 2050 einen Anstieg von 12,12 % aus. Auf Stadtebene wird das Be-

https://www.wien.gv.at/
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völkerungswachstum im gleichen Zeitraum auf 14,1 % geschätzt2.  

Die Kaufkraft liegt im Bereich der ggst. Liegenschaft bei 94 und somit 

etwas unter dem Wiener Durchschnitt (100). 

 

 
 

Infrastrukturelle  

Einrichtungen  
(Einkaufsmöglichkeiten, 

Schulen, Ärzte etc.) 

Nahversorgung/Einkaufsmöglichkeiten: Nahversorgungseinrichtungen 

befinden sich in unmittelbarer Nähe z.B. in der Schönbrunner Straße 

194 oder in der Längenfeldgasse 1. 

Medizin. Versorgung: Allgemeinmediziner, Fachärzte und Zahnärzte 

sind ebenfalls in unmittelbarer Umgebung vorhanden; die nächstgele-

gene Apotheke befindet sich in der Rechten Wienzeile 207. 

Kindergärten und –betreuung, Kinderspielplätze: z.B. in der Längen-

feldgasse 3-5, in der Haebergasse 1 oder in der Arndtstraße, etc.; Kin-

derspielplätze z.B. in der Parkanlage Bruno-Pittermann-Platz oder in 

der Parkanlage Haebergasse, etc. 

Schulen für unterschiedliche Altersstufen: z.B. in der Haebergasse 1a 

(VS), in der Steinbauergasse 27 (NMS), in der Diefenbachgasse 19 

(AHS), in der Längenfeldgasse 13-15 (Berufsschule) etc. 

Sonstiges/Freizeit: kleinere und größere Grün- und Parkanlagen (z.B. 

der Parkanlage Bruno-Pittermann-Platz, die Parkanlage Haebergasse 

etc.) befinden sich in fußläufiger Entfernung; 

 

 
2 Quelle ÖROK-Regionalprognosen 2018 - Bevölkerung, Bearbeitung: Statistik Austria, Statistik des Bevölkerungsstandes. 
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Infrastruktur (Quelle: https://www.wien.gv.at) 

 

 

2.2. Lärmimmission – Straßenverkehr 
 

Gemäß den nachfolgenden Lärmkarten liegt der Tag- und Nachtlärmpegel für den Straßenverkehr 

im Bereich der ggst. Liegenschaft über den Schwellenwerten für die Aktionsplanung und somit in 

einer Konfliktzone (gemessen in 4 m Höhe3).  
 

 
 

  
Straßenverkehr, Lärmindex 24 h Durchschnitt, in Dezibel (2022)   

 

 

 
3 In den Karten werden mit der grünen Grenzwertlinie auch die Schwellenwerte für die Aktionsplanung angezeigt. Beim Straßen-

verkehrslärm gilt für den Tag-Abend-Nachtlärmpegel Lden ein Wert von 60 dB (Dezibel) und für den Nacht-Lärmpegel Lnight ein 

Wert von 50 dB. 

https://www.wien.gv.at/
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Straßenverkehr, Lärmindex Nachtwerte, in Dezibel (2022) 

 

 

2.3. Grundbuchsstand, Rechte/Lasten, Wohnungseigentum, Widmung/  

Bebauungsbestimmungen  
 

Grundbuch 01303 Gaudenzdorf 

BG Meidling 

EZ 25 

GSt. Nr./Fläche 28; 2.194 m² 

Grundbücherlicher 

Eigentümer 

BLNR 41, 1590/93260 Anteile, WE an Laden 1 Stg. I, 

BLNR 71, 2280/93260 Anteile, WE an Laden 2 Stg. I, 

BLNR 135, 6440/93260 Anteile, WE an Laden 2 Stg. II und 

BLNR 136, 390/93260 Anteile, WE an Lagerraum Stg. II 

Sveta Levim Invest GmbH 

Grundbücherliche 

Rechte und Lasten 

A2-Blatt 

 
C-Blatt 
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Außerbücherliche 

Rechte und Lasten 

➢ Mietvertrag vom 22.11.1993 (Laden 1 und 2 Stg. I „Repa Copy“) 

➢ Mietvertrag vom 17.12.2012 (Laden 2 und Lagerraum Stg. II; 

„Hanf-Oase“) 

➢ Lt. Auskunft BH. Abt. 34/08.07.2024; keine Abgabenrückstände 

➢ Nicht verbüchertes Sanierungsdarlehen iHv gesamt € 778.214,25 

(Fixverzinsung 2,5% p.a.; Laufzeitende/Fälligkeit letzte Pauschal-

rate: 10.01.2031), nach halbjährlichem Erlag per 10.07.2024 

durch die HV haften per 09.01.2025 anteilig auf die ggst. Objekte 

folgende Beträge aus: 

• BLNR 41 (Laden 1 Stg. I): € 8.251,06 und BLNR 71 (La-

den 2 Stg. I): € 11.831,71; gesamt: € 20.082,77  

• BLNR 135 (Laden 2 Stg. II): € 33.419,40 und BLNR 136 

(Lagerraum Stg. II): € 2.023,85; gesamt € 35.443,25 

Wohnungseigentum 

➢ Mietwertgutachten vom 28.07.1961 (Spruch der MA 50 – Schli 

205/1/61) 

➢ Zustimmungserklärung des BM für Handel und Wiederaufbau zur 

Begründung von Wohnungseigentum vom 10.07.1961 

➢ Spruch der MA 50 – Schli 1/63 vom 18.04.1963: Herabsetzung 

der Jahresmietwerte (aufgrund von 2 Hausbesorger-Wohnungen) 

➢ Kaufvertrag und Übereinkommen über das Wohnungseigentum 

vom 15.01.1963 

➢ Vertragsnachtrag zum Kaufvertrag und Übereinkommen über das 

Wohnungseigentum, vom 27.05.1963 (Fehlerberichtigung und 

Bestimmung über die Hausbesorgerwohnungen) 

➢ Entscheidung der MA 50-Schli-II/1197873-2022 vom 10.01.2023 

über die Herabsetzung des Mietwerts von Lokal 3 Stg. I; Ände-

rung des Gesamtmietwerts 
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Widmung und  

Bebauung 

Gemäß Flächenwidmungs-/Bebauungsplan der Stadt Wien bestehen 

für die ggst. Liegenschaft folgende Bestimmungen:  
 

W Bauland-Wohngebiet  

IV Bauklasse IV 

g geschlossene Bauweise  

18 m max. Gebäudehöhe 18 m 

G gärtnerische Ausgestaltung  
 

         
Flächenwidmungs-, Bebauungs- und Katasterplan (Quelle: https://www.wien.gv.at/flaechenwidmung/public)  

 

 

2.4. Bewilligungen/Bescheide & Pläne (auszugsweise) 
 

Folgende Unterlagen liegen im Bauakt bzw. in der Überwachung der ggst. Liegenschaft auf:  
 

 

https://www.wien.gv.at/flaechenwidmung/public
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Datum Dokument Betreff/Anmerkung

27.11.1973 Bescheid Gehsteigübernahme 

03.01.1974 Bescheid Abänderung der Baubewilligung vom 04.06.1973: WC entfernt, Durchbrüche

03.01.1974 Bestandsplan hinsichtlich Bescheid vom 03.01.1974

29.11.2002 Baubewilligung Umbau Geschäftslokal Laden 2 Stg. II und Lagerraum Stg. II

05.03.2002 Einreichplan hinsichtlich Baubewilligung vom 29.11.2002

10.01.2005 Ausführungsplan hinsichtlich Baubewilligung vom 29.11.2002

09.06.2010 Fertigstellungsanzeige hinsichtlich Baubewilligung vom 29.11.2002

01.02.2011 Einreichplan Umbau Geschäftslokal Laden 2 Stg. II und Lagerraum Stg. II

24.03.2011 Baunzeige hinsichtlich Einreichplan vom Feb 2011; keine Bauausführung erfolgt

30.01.2013 Einreichplan hinsichtlich Bauanzeige vom 12.03.2013

12.03.2013 Bauanzeige Stg II/2: EG: Portal, Raumaufteilung

18.12.2013 Fertigstellungsanzeige hinsichtlich Bauanzeige vom 12.03.2013  
 

 

2.5. Liegenschaft - Grundstück und Gebäude  
 

Die ggst. Liegenschaft EZ 25 besteht aus dem GST 28, ist trapezähnlich ausgestaltet, relativ eben 

gelegen und verfügt an der Längenfeldgasse über eine Straßenfrontlänge von rd. 85 m und an der 

Schönbrunner Straße über rd. 25 m. Gem. Grundbuch verfügt die ggst. Liegenschaft über eine 

Grundstücksfläche von 2.194 m².  

 

Auf der ggst. Liegenschaft befindet sich ein, in den 1960er Jahren errichtetes Wohn-/ Geschäfts-

haus mit insgesamt vier Stiegen, 60 Wohnungen, 8 Geschäftslokalen und 10 Garagen. Die ggst. 

WE-Objekte, Laden 1 Stg. I und Laden 2 Stg. I, befinden sich im Erdgeschoß4 des Gebäudes der 

Stiege I und die beiden WE-Objekte Laden 2 Stg. II (EG) und Lagerraum Stg. II (KG) befinden 

sich im Gebäudeteil der Stiege 2. Alle vier Stiegen verfügen über ein KG, 5 Geschoße über Ni-

veau (EG - 4.OG und DG) und einen Personenaufzug (Tragkraft jeweils 225kg). 

 

Ausstattung und Erhaltungszustand des ggst. Gebäudes (zum Stichtag) 
 

Gewerk Ausstattung und Erhaltungszustand 

Konstruktion Massivbauweise 

Dachform/-deckung zT Walmdach, hauptsächlich Satteldach; Blechdach-Eindeckung 

Dachrinnen Hängerinne, Fallrohre; funktionstüchtig 

Dachboden ausgebautes Letztgeschoß 

Fassaden/Außenputz 

Reibputzfassade, straßen-/hofseitig; tlw. Loggien, Balkone und 

französische Balkone; Terrassen; Erdgeschoß Stiege 1 und 2: 

Schaufensterflächen; Fassade leicht angegraut 

Türen 

Hauseingang/Eingangstüren – Holzglastüren in Holzzargen, dop-

pelflügelig; Geschäftslokale: Metall-Glasschiebetüren, Metall-

Glasschwenktüren 

Fenster 
Kunststoffisolierglasfenster, im EG tlw. vergittert, Geschäftsloka-

le-Schaufenster: Fixverglasung, Portallösungen 

Böden Fliesen 

Wände/Decken gemalt 

Stiegen 
Kunststeinstiege, einseitiges Metallgeländer und beidseitiger 

PVC-Handlauf 

Aufzüge Vorhanden, max. 225 kg Tragkraft 

Anschlüsse 
alle notwendigen Ver- und Entsorgungseinrichtungen vorhanden; 

funktionstüchtig 

Heizung unterschiedlich, Gasetagenheizung(en) 

 
4 Es ist auch ein Kellerabteil ist vorhanden 
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Keller  

Kunsteinstiegen mit einseitigem PVC-Handlauf, Holzfüllungstü-

ren in Holzzargen, Boden Estrich, tlw. Waschbeton, Wände roh 

gemalt, tlw. Heraklith, Decken roh, gemalt, tlw. Heraklith, Lei-

tungen tlw. auf Putz verlegt; Kellerabteile - Holzbrettertüren, 

Vorhängeschloss 

Außenanlagen 
Innenhof asphaltiert, Garagen mit Metalltore, Kfz-Abstellplätze, 

tw. Blumentröge etc.; abgewohnt 

Zustand 
Das ggst. Gebäude befindet sich insgesamt in einem ordentli-

chen Zustand.  
 

 

2.6. Laden 1 Stg. I (BLNR 41) und Laden 2 Stg. I (BLNR 71) 
 

Wie bereits vorangehend ausgeführt, wurden die Läden 1 und 2 an der Stiege I in natura zusam-

mengelegt → in Folge wird daher von „dem Laden/Geschäftslokal“ gesprochen. 

 

Lage im Gebäude 

Der ggst. Laden 1 und 2 befindet sich an der Stiege I im Erdgeschoß Ecke Längenfeldgasse/ 

Schönbrunner Straße. Das geschäftslokal besitzt eine straßenseitige Schaufensterfront entlang der 

Längenfeldgasse mit vorgelagertem Grünstreifen und eine straßenseitige Schaufensterfront ent-

lang der Schönbrunner Straße. Der Zugang erfolgt über die Längenfeldgasse, weiters gibt es einen 

Zugang über das Stiegenhaus. Der Zugang über die Schönbrunner Straße ist dzt. nicht in Verwen-

dung. 

 
Laden 1 und 2 Stg. I: Lage im Gebäude (schematisch) 

 

Größe & Konfiguration 

Wie bereits erwähnt, handelt es sich im ggst. Fall eigentlich um zwei Laden-Lokale, die durch 

einen Mauer-Durchbruch baulich zusammengelegt und auch gemeinsam vermietet werden → ge-

meinsame Küche und Sanitärräume.  
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Lt. den Planunterlagen verfügt das ggst. Objekt über folgende Nutzflächen: 

- Laden 1 Stg. I (BLNR 41): 54,71m² 

- Laden 2 Stg. I (BLNR 71): 49,26m² 

Gesamtfläche 103,97m² 

 

 
 

Ein Kellerabteil ist zur Benützung vorhanden (stellt allerdings einen Allgemeinteil dar). 

 
Hinsichtlich der Kellerabteile und Garagen5 gibt es keine Hinweise auf eine eigentumsrechtliche Zuordnung im Miet-

wertgutachten, sie stellen somit Allgemeinteile dar, die im gemeinschaftlichen Eigentum stehen. Die Kellerabteile sind 

laut Auskunft der Hausverwaltung den einzelnen Wohnungs- und Laden-Objekten zur Alleinnutzung zugeordnet. Hin-

sichtlich einer Nutzungsvereinbarung konnten seitens der Hausverwaltung jedoch keine Angaben gemacht werden. Im 

Zuge der Befundaufnahme wurde dem gef. SV das Kellerabteil „4“ gezeigt, welches laut Bestandsplan vom Mai 1968 

vermutlich näherungsweise 2,18m² aufweist.  

 

Die Konfiguration gestaltet sich wie folgt: 
 

 
Grundriss Laden 1 und 2 Stg. I – benützungsbewilligter Bestandsplan vom Mai 1968  

mit vorgefundenen Veränderungen (eigene Darstellung) 

 

 
5 Die Garagen werden vermietet, der Mietzins fließt der Rücklage zu. 
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Einreichplan Juni 1973 (tlw. ausgeführt) letztbewilligter Bestandsplan vom Jänner 1974 mit vorgefun-

denen Veränderungen (eigene Darstellung) Bewilligung vom 

03.01.1974  
 

Anmerkung des gef. SV: Die Lokale 1, 2 und 3 im EG der Stiege I wurden baurechtlich, nicht je-

doch wohnungseigentumsrechtlich, zusammengelegt6. Die in natura vorgefundene Ist-Situation 

weicht von diesem baurechtlichen Konsens dahingehend ab, dass nur die Lokale 1 und 2 baulich, 

mittels baurechtlich genehmigten Durchganges, zusammengelegt wurden, das Lokal 3 jedoch wei-

terhin eine räumlich selbständige Einheit bildet und somit nicht bewertungsrelevant ist. Weitere, 

im Zuge der „Zusammenlegung“ genehmigten, baulichen Änderungen in den Bereichen Lokal 1 

und 22, (Türdurchbruch durch eine tragende Wand, eine Zwischenwandentfernung und die Öff-

nung der Wand Richtung Vorraum/Küche) wurden durchgeführt. 

 

Im Hinblick auf die Nutzfläche hat dies keinen wirklich bewertungsrelevanten Einfluss (der Unter-

schied liegt nur in den abgebrochenen Trennwänden sowie vorgenommenen Türdurchbrüchen). 

Im ggst. Fall werden zur Nutzflächenbestimmung der Lokale 1 und 2 Stg. I die Ausführungspläne 

herangezogen (benützungsbewilligter Bestandsplan von Mai 1968). Zur besseren Nachvollzieh-

barkeit der erfolgten Umbaumaßnahmen und tatsächlichen Konfiguration wurden vorangehend 

auch der tlw. ausgeführte Einreichplan von 1973 und der letztbewilligte Bestandsplan aus Jänner 

1974 angeführt. 

 

Abweichungen vom Baukonsens: 

➢ Die Zwischenwand, die lt. Bestandsplan 01/1974 und Bescheid vom 03.01.1974 zwischen 

Lokal 2 und 3 abgebrochen wurde, ist tatsächlich vorhanden. Es ist in natura keine Zu-

sammenlegung der Lokale 2 und 3 erfolgt/ersichtlich. 

➢ Die Trennwand zwischen dem Geschäftsraum des Lokals 1 und dem Vorraum zu den Toi-

letten ist nicht vorhanden (der Abbruch wurde mit Baubewilligung vom 04.06.1973 und 

Einreichplan Juni 1973 bewilligt; dann mit Bescheid vom 03.01.1974 als Bestand bewilligt 

und im Bestandsplan 01/1974 auch als Bestand ausgewiesen). 

➢ Der lt. Bescheid vom 03.01.1974 und Bestandsplan 01/1974 verschlossene Türdurchgang, 

zwischen Lokal 2 und den Sanitäranlagen ist nach wie vor vorhanden. 

 

 
6 Gem. Baubescheid der MA 37, AZ: MA 37/12 205/1/73 vom 04.06.1973 
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Ausstattung und Erhaltung  
 

Das ggst. Objekt Laden 1 und 2 Stg. I verfügt über folgende Ver- und Entsorgungseinrichtungen: 
 

Ausstattung / Erhaltung 

Strom vorhanden funktionstüchtig 

Kaltwasser vorhanden funktionstüchtig 

Warmwasser vorhanden funktionstüchtig 

Kanalanschluss vorhanden funktionstüchtig 

Heizung, Warmwasser vorhanden funktionstüchtig 

 

Das ggst. Lokal weist zusammen folgende(n) Ausstattung/Erhaltungszustand auf: 
 

Ausstattung / Erhaltung 

Lokal 1  

„Laden 1“ 

 

Eingangstür 
Glastür in Metallrahmen, kippbare Ober-

lichte 

Türen offene Durchgänge 

Fenster 

Fixverglasung/Metallrahmen (Schaufens-

ter), Kunststoffisolierglasfenster einflüge-

lig, tlw. vergittert 

Boden Fliesen 

Wände Gemalt, tlw. auf Putz geführte Leitungen 

Decke gemalt 

Heizung Radioator(en) mit Thermostat 

Ausstattung Kabelkanäle 

Lokal 2  

„Laden 2“ 

Eingangstür 
Glastür in Metallrahmen (verschlossen und 

verstellt vorgefunden), kippbare Oberlichte 

Türen tlw. offene Durchgänge 

Fenster 
Fixverglasung in Metallrahmen (Schau-

fenster) 

Boden Fliesen 

Wände gemalt 

Decke gemalt 

Heizung Radiatoren 

Ausstattung Elektrische Kabelkanäle 

Teeküche 

Türen Offener Durchgang 

Fenster/Entlüftung - 

Boden Fliesen  

Wände gemalt 

Decke gemalt 

Heizung - 

Ausstattung 
Lichtstrom, Kabelkanäle, Gastherme 

Viessmann  

WC und WR 

 

Türen Holzfüllungstür in Metallzarge 

Fenster/Entlüftung Kein Fenster; mechanische Entlüftung 

Boden Fliesen 

Wände gefliest, gemalt 
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Decke gemalt 

Heizung/Warmwasser Kein Heizkörper; Durchlauferhitzer 

Ausstattung 
Stand-WC mit Aufputzspülkasten; Wasch-

becken in vorgelagerten Waschraum 

Vorraum 

Türen Holzfüllungstür in Metallzarge 

Fenster - 

Boden Fliesen 

Wände gemalt 

Decke gemalt 

Heizung - 

Ausstattung 
Elektrosicherungskasten, Ein-/Ausgang 

Stiegenhaus über Stufen erreichbar 
 

Zusammenfassung  

Das ggst. (zusammengelegte) Lokal Laden 1 und 2 Stg. I befindet sich insgesamt in einem or-

dentlichen Erhaltungszustand. Die Oberflächenmaterialien sind jedoch leicht abgenutzt bzw. leicht 

verschmutzt. Die (techn.) Ausstattung und die Oberflächenmaterialen entsprechen nicht mehr ganz 

den Anforderungen an moderne Geschäftsräumlichkeiten. 

 

 

2.7. Laden 2 Stg. II (BLNR 135) und Lagerraum Stg. II (BLNR 136) 
 

Die beiden WE-Objekte Laden 2 (EG) und Lagerraum (KG) an der Stiege II sind per se zwar nicht 

zusammengelegt, sie verfügen aber über gemeinsame Versorgungsleitungen, da die Heizleitung 

des Geschäftslokals durch den Boden/die Decke in das Kellerlager gelegt wurde7.  
 

Lage im Gebäude 

Der ggst. Laden 2 Stg. II befindet sich im EG an der Stiege II. Die Schaufenster sind straßenseitig 

(Längenfeldgasse) ausgerichtet. Der Zugang erfolgt über die Längenfeldgasse. Der Lagerraum 

Stg. II befindet sich im KG der Stiege II, der Zugang erfolgt hofseitig über das Stiegenhaus. 
 

    
Laden 2 Stg. II: Lage im Gebäude (schematisch) Lagerraum Stiege II: Lage im Gebäude (schematisch) 

 
7 durch die Mieter erfolgt 
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Größe & Konfiguration8 

Lt. den Planunterlagen verfügen der Laden 2 und der Lagerraum an der Stiege II über folgende 

Nutzflächen: 

- Laden 2 Stg. II (BLNR 135): 157,54m² 

- Lagerraum Stg. II (BLNR 136):  62,52m² 

 

 
 

Die Konfiguration hinsichtlich des Ladens 2 Stg. II gestaltet sich wie folgt: 

 
Grundriss Laden 2 Stg. II – Einreichplan Jänner 2013 

 mit vorgefundenen Veränderungen – eigene Darstellung 

 

 
8 Laden 2 Stg. II: Bauanzeige vom 12.03.2013 samt Einreichplan vom 30.01.2013, Fertigstellung vollständig belegt am 

18.12.2013; Lagerraum Stg. II: Baubewilligung vom 29.11.2002, Ausführungsplan vom Jänner 2005, der der Fertigstellungsan-

zeige mit Änderungen (vollständig belegt am 09.06.2010) zu Grunde liegt. 
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Abweichungen vom Baukonsens:  

Im Rahmen der Befundaufnahme wurden u.a. folgende Abweichungen zum Konsens aus 2013 festge-

stellt: 
➢ Entfernung der Tür, Türzarge und nichttragender Wand zwischen Verkaufsraum und Vorraum, 

Schaffung eines Durchgangs 

➢ Entfernung der Tür, Türzarge zwischen dem Durchgang zum Lager und dem Serviceraum, 

Schaffung eines Durchgangs 
➢ Durchbruch in der neugeschaffenen Wand zwischen Verkaufs- und Schauraum, Schaffung ei-

nes Durchgangs.  

 

Die Konfiguration hinsichtlich des Lagerraums Stg. II gestaltet sich wie folgt: 

 

 
Grundriss Lagerraum Stg. II – Ausführungsplan Jänner 2005 

 

Ausstattung und Erhaltung  

 

Die ggst. WE-Objekte verfügen gemeinsam über folgende Ver- und Entsorgungseinrichtungen: 
 

Ausstattung / Erhaltung 

Strom vorhanden funktionstüchtig 

Kaltwasser vorhanden funktionstüchtig 

Warmwasser vorhanden funktionstüchtig 

Kanalanschluss vorhanden funktionstüchtig 

Heizung, Warmwasser Gastherme funktionstüchtig 

 

Die ggst. WE-Objekte weisen (gemeinsam) folgende(n) Ausstattung/Erhaltungszustand auf: 
 

Ausstattung / Erhaltung 

Lokalraum 

 

Portal 
Metall-Glasschiebetür doppelflügelig, 

elektrisch, Metallrahmen 

Fenster 

Schaufenster Ladenfront/Portal: Fixvergla-

sung, mit Folien beklebt; Kunststofffenster 

einflügelig 
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Boden 
Fliesen, tlw. gesprungen bzw. kaputt, ein-

gebaute Abflüsse 

Wände 
gemalt, auf Putz geführte Leitungen, Ka-

belschienen, Verkabelungen und Rohre 

Decke 
gemalt, auf Putz geführte Leitungen, Ver-

kabelungen und Rohre 

Heizung/Warmwasser Heizkörper 

Anmerkung/Sonstiges 

Kabelschienen auf Putz, Lüftungsanlage 

und Ventilatoren (Eigentum des Mieters) 

Alarmanlage: Schließfunktion 

Küche 

Türen Holztür in Metallzarge 

Fenster/Entlüftung Kunststoffisolierglasfenster einflügelig 

Boden Fliesen  

Wände Fliesen halbhoch; gemalt 

Decke Rasterdecke 

Heizung 
Gastherme, Heizkörper, Warmwasser-

Durchlauferhitzer separat 

Ausstattung 
Miniküche (Zubehör = wertlos), Licht-

strom, elektrische Kabelkanäle 

WC 

 

Türen Holztür in Metallzarge  

Fenster/Entlüftung kein Fenster, mechanische Entlüftung 

Boden Fliesen 

Wände Halbhoch gefliest, gemalt 

Decke gemalt 

Heizung/Warmwasser Warmwasserdurchlauferhitzer 

Ausstattung WC; Waschbecken mit Verbau 

Vorraum 

Türen Metallzarge, Tür ausgehängt 

Fenster - 

Boden Fliesen 

Wände gemalt 

Decke gemalt 

Heizung Gastherme 

Ausstattung Elektrosicherungskasten 

Lagerraum (Keller) 

Türen Metallzarge, Metalltüren 

Fenster - 

Boden Fliesen, Waschbeton  

Wände gemalt, tlw. Heraklith 

Decke tlw. gemalt, Gipskarton, Heraklith 

Heizung 
Heizkörper, Heizleitung(en) vom Mieter 

durch die Decke in den Keller gezogen  

Sonstiges Starkstrom, Wasserabfluss 

 

Zusammenfassung  

Das ggst. Lokal „Laden 2 Stg. II befindet sich insgesamt in durchschnittlichen-ordentlichen Erhal-

tungszustand; allerdings sind entsprechende Abnützungen/Verschmutzungen der Oberflächen 
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vorhanden. Die (techn.) Ausstattung (Oberflächenmaterialen, vorhandene (lose) Verkabelungen, 

etc.) entsprechen nicht den Anforderungen/Vorstellungen an moderne Geschäftsräumlichkeiten. 

Die Lüftungs-/Klimaanlage, Ventilatoren, sämtliche Vorschaltgeräte, Verkabelungen, Beleuch-

tungskörper, etc. stehen im Eigentum der Mieterin. Der Lagerraum im Keller weist einen norma-

len bis ordentlichen Erhaltungszustand auf. 

 

 

2.8. Nutzung und Bestandsituation 
 

Zum Stichtag sind die ggst. Objekte (Laden 1 Stg. I mit Laden 2 Stg. I bzw. Laden 2 Stg. II mit 

Lagerraum Stg. II) jeweils gemeinsam unbefristet vermietet. 

 

Laden 1 und Laden 2 Stg. I 

 

Mietvertrag: schriftlich 

Mietgegenstand: Lokal 1 und Lokal 2 Stg. I mit einer gemeinsamen Nutzfläche von 

rd. 104 m² (laut Mietvertrag) im Haus 1120 Wien, Schönbrunner 

Straße 205 

Mietbeginn: 01.12.1993 

Mietdauer: unbefristet 

Kündigung unter Einhaltung einer vierteljährigen Kündigunsfrist jeweils zum 

Ende des Kalendermonats 

Nutzfläche lt. MV rd. 104 m² 

Mietzins: Lt. Mietvertrag öS 14.560,- netto zzgl. BK und USt. 

Mietzins aktuell: € 2.073,08 netto zzgl. BK und USt.  

Wertsicherung: VPI 1986; es wurde keine Indexzahl als Ausgangsbasis festgelegt9, 

Schwankungen unter 5 % bleiben unberücksichtigt 

Untervermietung: Untervermietung und Weitergabe ist prinzipiell untersagt. Aus-

nahme: Arbeitsgemeinschaften bzw Firmenbeteiligungen von Re-

pa Copy bzw Herrn Helmut Partsch 

Kaution: Lt Mietvertrag keine Kaution vereinbart. 
 

Anm. des gef. SV: Die Nutzfläche laut Mietvertrag für die Objekte Laden 1 und 2 Stg. I stimmt 

mit den herangezogenen Bestandsplänen überein. 

 

Laden 2 Stg. II und Lagerraum Stg. II 

 

Mietvertrag: schriftlich 

Mietgegenstand: Lokal 2 mit 165m² (lt. MV) und Lagerraum mit 62m² (lt.MV) im 

Haus 1120 Wien, Längenfeldgasse 3-5 Stiege 2 

Mietbeginn: 01.01.2013 

Mietdauer: unbefristet 

Kündigung unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigunsfrist, per Ein-

schreiben einlangend zu den Kündigungsterminen per 31.03., 

30.06., 30.09., 31.12. 

Nutzfläche lt. MV Laden 2:       165m² 

Lagerraum:    62m² 

Mietzins: Lt. Mietvertrag € 1.155,- netto zzgl. BK und USt. 

Mietzins aktuell: € 1.519,16 netto zzgl. BK und USt.  

 
9 Unvollständige Vereinbarung; relevante Daten fehlen, bis dato wurden allerdings die Wertsicherungen durchgeführt und bezahlt 
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Wertsicherung: VPI II; als Ausgangsbasis wurde der Monat Jänner festgelegt, 

Schwankung bis 5 % bleiben unberücksichtigt, bei Überschreiten 

wird die gesamte Veränderung voll berücksichtigt.  

Untervermietung: Untervermietung und Weitergabe ist prinzipiell untersagt. Es wur-

de ein einmaliges Weitergaberecht vereinbart. 

Sonstiges Lt. Mietvertrag, „Erlaubnis der Vermieterin, den Verkaufsraum 

mit dem Keller zu verbinden, unter baupolizeilicher und…“ (Rest 

der ergänzenden handschriftlichen Vereinbarung fehlt) 

Kaution: € 7.060,- Verzinsung nach banküblicher Verzinsung für täglich 

fällige Geldanlagen 
 

Die Nutzfläche laut Mietvertrag über die Objekte Laden 2 und Lagerraum Stg. II stimmen nicht 

mit den Planunterlagen überein. Im Rahmen der Bewertung werden die Nutzflächenangaben gem. 

den Bestandsplänen herangezogen. 
 

 

 

2.9. Betriebskosten  
 

Anmerkung des gef. SV: Die Betriebskosten werden im gesamten Objekt nach Anteilen abgerech-

net. Ein Versuch, die historisch relativ hohe Bewertung (Herabsetzung der Mietwerte) der Anteile 

hinsichtlich der Geschäftslokale Top Nr. 1 Stg. III, Top Nr. 1 Stg. IV und Top Nr. 3 und 4 Stg. I zu 

verändern, wurde per 10.01.2023 mit Entscheidung der MA 50-Schli II/1197873-2022 nur für das 

Geschäftslokal Top Nr. 3 Stg. I stattgegeben, womit sich auch der Gesamtmietwert der Anlage 

geändert hat. Die Entscheidung ist bis dato (noch) nicht verbüchert.  

 

Laden 1 und 2 Stg. I 

Die monatlichen Bruttobetriebskosten (ohne Reparatur- und Hausbesorgerrücklage sowie Sanie-

rungsdarlehen) für die ggst. Objekte betragen netto für den Laden 1 und 2 Stg. I € 643,54 (€ 

6,19/m² Nutzfläche). Sie liegen damit deutlich über dem Durchschnitt. Die Zahlungen in die Re-

paraturrücklage betragen monatlich € 200,19 bzw. € 1,93/m², für das Sanierungsdarlehen € 280,92 

(€ 2,70/m²) und für die Hausbesorger-Rücklage € 7,89 monatlich (€ 0,08/m²). 

 

 
 

Laden 2 und Lagerraum Stg. II 

Die monatlichen Bruttobetriebskosten (ohne Reparatur- und Hausbesorgerrücklage sowie Sanie-

rungsdarlehen) für die ggst. Objekte betragen für den Laden 2 und den Lagerraum Stg. II € 

1.135,75 (€ 5,16/m² Nutzfläche). Sie liegen damit deutlich über dem Durchschnitt. Die Zahlungen 

in die Reparaturrücklage betragen monatlich € 353,31 bzw. € 1,61/m², für das Sanierungsdarlehen 

€ 495,79 (€ 2,25/m²) und für die Hausbesorger-Rücklage € 13,92 monatlich (€ 0,06/m²). 
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2.10. Reparaturrücklage, Sanierungen, Hausbesorgerwohnung, Garagen 
 

Stand der Reparaturrücklage  

Der Stand der Reparaturrücklage beträgt per 26.06.2024 rd. € 40.485,-. 

 

Sanierungen und Investitionen 

Lt. Auskunft der HV wurden in den letzten 3 Jahren folgende Sanierungsarbeiten durchgeführt 

(den Rücklagenabrechnungen entnommen):  

• 2023 – Erneuerung der Antriebseinheiten Aufzug Stg. 3 und Stg. 1 (Kostenaufwand rd.  

€ 11.244,- und € 11.360,-), Asphaltausbesserungsarbeiten im Hof (Kostenaufwand rd.  

€ 4.167,-), div. Kaminsanierungsarbeiten (Kostenaufwand rd. € 1.082,- und € 1.052,-), div. 

Spenglerarbeiten (Kostenaufwand rd. € 7.118,-) 

• 2022 – div. Kaminsanierungen (Kostenaufwand rd. € 2.310,- , € 1.465,- und € 1.082,-), 

div. Spenglerarbeiten (€ 3.793,-, € 4.487,- und € 5.956,-) 

• 2021 – div. Kaminsanierungen (Kostenaufwand rd. € 1.048,-, € 1.009,- und € 1.605,-), Im-

plementierung begehbares Card System (Kostenaufwand rd. € 1.860,-), Instandsetzung 

Blitzschutz- und Erdungsanlage (Kostenaufwand rd. € 7.105,-). 

 

Für das Kalenderjahr 2024 sind keine über die laufenden Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten 

hinausgehende Erhaltungs- oder Verbesserungsarbeiten geplant. 

 

Außerbücherliches Sanierungsdarlehen 

Für durchgeführten Sanierungsarbeiten (thermische Teilsanierung des Gebäudes) wurde im Mai 2015 

ein Kredit über € 778.214,25 aufgenommen. Das dazugehörige, nicht verbücherte Sanierungsdarlehen 

läuft bis 10.01.2031 (Fälligkeit letzte Pauschalrate; Gesamtlaufzeit 15 Jahre, Fixverzinsung über die 
gesamte Laufzeit mit 2,5000%, halb-jährliche Abführung). Erlag seitens der HV jeweils halbjährlich 

per 10.7. für Jänner bis Juni und Erlag 10.01. für Juli bis Dezember; gegenüber dem Kreditinstitut haf-

ten anteilig für Laden 1 und 2 Stg. I € 20.082,77 und für Laden 2 und den Lagerraum Stg II  

€ 35.443,25 aus.  

 

 
 

Hinweis des gef. SV: Das Sanierungsdarlehen wurde grundbücherlich nicht sichergestellt. Aus 

diesem Grund wurden die damals bestehenden und zukünftigen Guthaben der Rücklage zur Si-

cherheit des Darlehensgebers verpfändet. Es besteht eine „Überbindungsklausel“, diese bestehen-

de Gemeinschaftsverpflichtung auf Rechtsnachfolger zu übertragen. 
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Hausbesorgerwohnung(en) 

Ursprünglich waren zwei Hausbesorgerwohnungen vorgesehen und wurden jeweilig mit Bescheid 

der MA 50 vom 31.07.1968 (MA 50-830 R/68: Top 5 und MA50-829 R/68: Top 8) zugewiesen. 

- Top 5 Stg. II: wird nach wie vor von der Hausbesorgerin, die das Objekt betreut, bewohnt.  

- Top 8 Stg. I: wurde auf Basis eines rechtswirksamen Mehrheitsbeschlusses der Miteigen-

tümer nach Auflassung des zweiten Hausbesorgerpostens vermietet. Laut Mietvertrag ba-

siert die Vermietung auf nachstehenden Konditionen. Die Einnahmen hierfür werden für 

die Rücklagen verwendet. 

Der Mietvertrag wurde am 23.11.1983 (Zustimmung des Letztunterzeichnenden) auf unbe-

stimmte Zeit unter Kündigungsverzicht aller Eigentümer für die Dauer des Bestehens der 

Wohnanlage zwischen den Eigentümern der Liegenschaft und Frau Sigrid Lüftl abge-

schlossen. Nach 120 aufeinanderfolgenden Mietzinszahlungen (10 Jahre) iHv öS 4.400,- 

zuzügl. USt und BK, wurde der Mietzins mit öS 1,- pro Monat festgesetzt. Dieser Betrag 

wurde mittels des VPI 1976 wertgesichert, Schwankungen bis 5% bleiben unberücksich-

tigt. Dieser Vertrag geht auf allfällige Rechtsnachfolger und Erben über, die Untervermie-

tung ist ausdrücklich gestattet. Es werden analog der gleich großen Wohnung Top 12 Stg. I 

Bewirtschaftungskosten bezahlt. 

Der aktuelle Mietzins beträgt € 0,11 p.m. zuzüglich Betriebskosten und 10% USt. 

 

Anmerkung des gef. SV: Aus dem Hausversammlungsprotokoll vom 07.04.2014 ist zu 

entnehmen, dass der einstmals entrichtete Mietzins als „Quasikaufpreis“ für die Wohnung 

Top 8 Stg. I auf Preisbasis 1983 gewertet werden soll, da der tatsächliche Verkauf der 

Hausbesorgerwohnung eine aufwändige Neu-Parifizierung des gesamten Objekts nach 

WEG 1948 nach sich gezogen hätte. Der heutige Mietzins ist ein „Anerkennungsmietzins“; 

die Bewirtschaftungskosten und allfällige Darlehen bezogen auf die Liegenschaft, sind 

vom „Mieter“ anteilsmäßig analog der Wohnung Top 12 Stg. I zu zahlen. 

 

Garagen 

Die auf der Liegenschaft gegenständlichen 10 Garagen werden vermietet. Die Mieteinnahmen 

fließen als Einnahmen der Rücklage zu. 
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3. METHODIK 
 

3.1. Verkehrswert – Allgemein  
 

Der Verkehrswert wird gem. Liegenschaftsbewertungsgesetz (LBG 1992) wie folgt definiert 

 

§ 2 Abs 2 LBG 

Verkehrswert ist der Preis, der bei einer Veräußerung der Sache üblicherweise im redlichen Ge-

schäftsverkehr für sie erzielt werden kann. 

 

§ 2 Abs 3 LBG 

Die besondere Vorliebe und andere ideelle Wertzumessungen einzelner Personen haben bei der 

Ermittlung des Verkehrswertes außer Betracht zu bleiben. 

 

Gem. ÖNORM B1802-1, 2022 Pkt 3.25 ist der Verkehrswert definiert als 

Preis, der bei einer Veräußerung der Liegenschaft im redlichen Geschäftsverkehr üblicherweise 

erzielt werden kann. 

 

Im ggst. Fall handelt es sich um insgesamt 4 WE-Objekte (zwei Ladenlokale an der Stiege I und 

ein Ladenlokal und ein Lagerraum an der Stiege II), die jeweils gemeinsam und unbefristet ver-

mietet sind.  

 

Vermietete Objekte sprechen primär Anleger an, da eine sofortige Eigennutzung nicht möglich ist. 

Aus Sicht eines potenziellen Käufers stehen somit die Renditeüberlegungen und die aus der Ver-

mietung erzielbaren Erträge im Vordergrund. Daher wird das Ertragswertverfahren zur Anwen-

dung gebracht.  

 

Beim Ertragswertverfahren wird der Ertragswert der ggst. Objekte zum Zeitpunkt der Bewer-

tung ausgehend von den erzielbaren Erträgen durch die Vermietung und den damit verbundenen 

Bewirtschaftungskosten unter Berücksichtigung des investitionsimmanenten Risikos mittels Kapi-

talisierungszinssatz und Restnutzungsdauer (Vertragsende der befristeten Mietverträge) errechnet. 

 

Die Ermittlung des Bodenwertes erfolgt auf Basis des Vergleichswertverfahrens und unter Zu-

hilfenahme nach Art, Lage und Beschaffenheit geeigneter Vergleichsobjekte. 

 

 

3.2. Ertragswertverfahren (gem. § 5 LBG) 
 

Im Rahmen des Ertragswertverfahrens wird gemäß folgendem Schema vorgegangen: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ertragswertverfahren 

  Jahresrohertrag 

- Bewirtschaftungskosten 

= Liegenschaftsreinertrag 

- Bodenwertverzinsung 

= Reinertrag der baulichen Anlagen 

x Vervielfältiger ** 

= Ertragswert der baulichen Anlagen 

+ Bodenwert 

= Ertragswert der Liegenschaft 



  Seite 35 von 115 

Mag. Georg Strafella 

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 

** 
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V Vervielfältiger; p Kapitalisierungszinssatz; n Restnutzungsdauer in Jahren 

 

Rohertrag 

Sofern der Bewertungsgegenstand zum Stichtag noch längerfristig in Bestand gegeben ist, sind im 

Rahmen der Bewertung die tatsächlich erzielten Einnahmen auf ihre Marktangemessenheit zu prü-

fen und als Rohertrag in Ansatz zu bringen. Ist der Bewertungsgegenstand bestandfrei oder wird er 

kurzfristig freigemacht (zB befristeter Mietvertrag mit kurzer Restlaufzeit, Kündigung absehbar), 

ist im Rahmen der Ertragswertermittlung ein (allenfalls fiktiv) nachhaltig erzielbarer Nettohaupt-

mietzins anzusetzen.  

 

Sowohl die Marktgängigkeit eines tatsächlich erzielten Bestandzinses als auch die Nachhaltigkeit 

eines anzusetzenden Nettohauptmietzinses werden im Wege einer Marktanalyse – d.h. durch Er-

hebung und Analyse von vergleichbaren durchgeführten Transaktionen und/oder von vergleichba-

ren Angeboten – aus dem, zum Stichtag vorherrschenden Preisniveau abgeleitet. 

 

Bewirtschaftungskosten 

Als Bewirtschaftungskosten sind die, im Zusammenhang mit der ordnungsgemäßen Bewirtschaf-

tung des Bewertungsgegenstandes entstehenden, nicht auf die Bestandnehmer überwälzbaren Kos-

ten anzusetzen. Im gegenständlichen Fall werden folgende Bewirtschaftungskosten angesetzt: 

 

Mietausfallswagnis 

Unter dem Mietausfallswagnis werden uneinbringliche Rückstände sowie die Kosten der Rechts-

verfolgung auf Zahlung aber auch die Leerstandskosten subsumiert. Da die exakte Höhe dieser 

Kosten im Vorhinein in der Regel nicht bekannt ist, werden diese als Wagnis, in Prozent des Roh-

ertrages in Abzug gebracht. Die Höhe orientiert sich primär an der Lage, der Nutzung sowie der 

Nutzbarkeit (Drittverwendungsfähigkeit) des Bewertungsgegenstandes. 

 

Das Mietausfallswagnis wird üblicherweise innerhalb folgender Bandbreiten angesetzt: 

 

Wohnobjekt 2,0 %  bis  4,0 % 

Büros und Geschäftslokale 3,0 %  bis  5,0 % 

Gewerblich genutzte Objekte 5,0 %  bis  10,0 % 

 

Die dargestellten Bandbreiten stellen durchschnittliche Erfahrungswerte dar. Der individuell ge-

wählte Ansatz kann aufgrund der jeweiligen Beschaffenheit des Bewertungsgegenstandes sowie 

der Höhe des erzielten/angesetzten Ertrages von den dargestellten Bandbreiten abweichen. 

 

Instandhaltungskosten 

Für die Beseitigung von baulichen Schäden sowie Schäden aus Witterung, Alterung und Abnut-

zung werden Instandhaltungskosten, in einer der Bauweise, dem Alter und der Nutzung des Bau-

werkes angemessenen Höhe in Abzug gebracht. 

 

Verwaltungskosten 

Die einem Vermieter verbleibenden und nicht auf die Mieter überwälzbaren Verwaltungskosten 

umfassen vor allem die Kosten der Jahresabrechnung, des Bilanzabschlusses usw. 
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Kapitalisierungszinssatz (= Liegenschaftszinssatz gem. ÖNORM B 1802-1) 

Der Kapitalisierungszinssatz dient der Verzinsung der bewertungsmethodisch angesetzten (Rein-

)Erträge und bildet das Risikoprofil des jeweiligen Bewertungsgegenstandes ab.  

 

Der Hauptverband der allg. beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen Österreichs 

empfiehlt, folgende Kapitalisierungszinssätze anzusetzen: 

 
Quelle: „Sachverständige“, Heft 2/2024 

 

Festzuhalten ist, dass der Kapitalisierungs-/Liegenschaftszinssatz ausschließlich ein Instrument 

der Liegenschaftsbewertung darstellt und für die Marktteilnehmer de facto nicht von Relevanz ist. 

Marktteilnehmer kalkulieren die mit dem bewertungsgegenständlichen Objekt verbundenen Risi-

ken und Potentiale in Form einer Ertragsrendite. Diese unterscheidet sich vom Kapitalisierungs-

/Liegenschaftszinssatz insofern, als dass die Rendite folgende der Ertragswertmethode innewoh-

nende Vorgehensweisen nur implizit berücksichtigt: 
 

- Trennung Grund & Boden/Baulichkeiten 

- Explizierter Ansatz der Restnutzungsdauer der Baulichkeiten 

- Expliziter Ansatz der Bewirtschaftungskosten 
 

Insofern orientiert sich der Kapitalisierungs-/Liegenschaftszinssatz an der marktseitig erwarteten 

Rendite und leitet sich auch aus dieser retrograd ab. 

 

Restnutzungsdauer 

Die gewöhnliche Nutzungsdauer ist die üblicherweise zu erwartende Zeitspanne von der Errich-

tung bis zum Ende der wirtschaftlich vertretbaren Nutzung. Diese hängt von der Nutzung, Bau-

weise und -art sowie der Wartung und Instandhaltung ab.  

 

In der Bewertungsliteratur werden, je nach Ausführung und Gebäudeart/Nutzung, folgende Nut-

zungsdauern (Auszug) empfohlen: 

 

Art der Baulichkeit 
übliche Gesamt- 

nutzungsdauer 

Ein- und Zweifamilienhaus  

 normale Bauausführung 60-70 Jahre 

 einfache Bauausführung 50-60 Jahre 

 Fertighäuser 60-70 Jahre 

 Fertighäuser auf Holzbasis 40-60 Jahre 

Mehrwohnungshäuser  

 Miet- und Eigentumswohngebäude 60-70 Jahre 

 Sozialer Wohnbau 50-60 Jahre 

 Altbau-/Gründerzeithäuser 100-150 Jahre 
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Garagen  

 Garagen Massivbau 50-70 Jahre 

 Fertiggaragen 40-50 Jahre 

 Parkhäuser und Tiefgaragen 40-50 Jahre 

Büro- und Verwaltungsgebäude  

 je nach Bauausführung und Standort 40-60 Jahre 

Handelsimmobilien  

 Geschäftshäuser und Kaufhäuser 30-50 Jahre 

 Supermärkte 20-30 Jahre 

Gewerbe- und Industriegebäude  

 Fabrikgebäude und Werkhallen 30-50 Jahre 

 Lagerhallen und Logistikimmobilien 20-40 Jahre 

 Betriebsgebäude für besondere Zwecke 10-30 Jahre 

 Wellblechschuppen, Flugdächer, Holzschuppen, 

 Holzgebäude in einfacher Bauweise 
20-30 Jahre 

Sonderimmobilien  

 Hotels 20-40 Jahre 

 Schulen 40-60 Jahre 

 Tankstellen 10-20 Jahre 

 

 

3.3. Vergleichswertverfahren (gem.  § 4 LBG und § 10 LBG) 
 

Generelles 

„Der Vergleichswert der Liegenschaft wird durch Vergleich mit im redlichen Geschäftsverkehr 

tatsächlich erzielten Kaufpreisen bzw. Mieten vergleichbarer Liegenschaften ermittelt. Dieses 

Verfahren ist insbesondere zur Ermittlung des Verkehrswertes/Marktwertes unbebauter Liegen-

schaften sowie zur Ermittlung des Bodenwertes anzuwenden. Es setzt die sorgfältige Beobachtung 

der Marktentwicklung voraus. 

 

Bei der Beurteilung der Vergleichbarkeit sind die Einflussgrößen der Wertermittlung zu berück-

sichtigen. Abweichende Eigenschaften sind nach Maßgabe ihres Einflusses auf den Wert begrün-

det zu berücksichtigen.“ Quelle: Ö-NORM B 1802-1 

 

Da im Rahmen des Vergleichswertverfahrens der Wert unmittelbar aus dem Marktgeschehen ab-

geleitet wird, stellt dieses Verfahren das direkteste Wertermittlungsverfahren dar und ist im Zwei-

fel anderen Verfahren vorzuziehen. 

 

Voraussetzung für die Anwendung des Vergleichswertverfahrens ist das Vorhandensein ver-

gleichbarer Transaktionen in zeitlicher und räumlicher Nähe zum Stichtag und dem Bewertungs-

gegenstand. 

 

Bei der Auswahl der Vergleichsobjekte ist, soweit wie möglich auf eine Übereinstimmung hin-

sichtlich wertrelevanter Parameter zu achten. Abweichungen sind durch entsprechende Anpassun-

gen adäquat zu berücksichtigen. 

 

Anpassungen 

Die Anpassungen erfolgen erfahrungsgemäß, unter Anderem nach folgenden wertmaßgeblichen 

Parametern: 

 
• Stichtag 
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• Lage 

• Lage im Gebäude (bei Objekten auf Multi-Tennant-Liegenschaften) 

• Größe 

• Konfiguration 

• Ausstattung (idR. bei Baulichkeiten) 

• Erhaltungszustand (bei Baulichkeiten) 

• Bebaubarkeit (bei Grund und Boden) 

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Anpassungen nur bedarfsweise vorzunehmen sind; sofern eine 

ausreichende Übereinstimmung gegeben ist oder die Abweichung als nicht wertmaßgeblich beur-

teilt wird, ist keine Anpassung vorzunehmen. 

 

Stichtagsanpassung 

Die Stichtagsanpassung erfolgt regelmäßig unter Zugrundelegung des Immobilien-Preisspiegels 

der WKO. Die Berechnung erfolgt (tageweise) interpoliert. Es ist darauf hinzuweisen, dass die 

Erhebungen des, dem Immobilien-Preisspiegel zugrunde liegenden, Preisniveaus jeweils 1 Jahr 

vor der Publikation erfolgt. Insofern stellen die publizierten Werte das Vorjahresniveau dar. Dies 

findet im Rahmen der Stichtagsanpassung entsprechende Berücksichtigung. Die Werte für den 

jeweils aktuellen Stichtag (d.h. zum Zeitpunkt der Gutachtenserstellung) werden auf Basis der 

durchschnittlichen Steigerung der Vorjahreswerte antizipiert. Hinsichtlich der Stichtagsanpassung 

der Grundkostenanteile werden ergänzende auch noch die Entwicklungen des Baupreisindex für 

Wohnhaus- und Siedlungsbau berücksichtigt. 

 

sonstige Anpassungen 

Hinsichtlich der übrigen Anpassungen werden sowohl der Bewertungsgegenstand als auch die 

Vergleichsobjekte anhand folgender Skala beurteilt und benotet: 

 

Beurteilung - Parameter Note

Sehr Gut 1,0

Sehr Gut - Gut 1,5

Gut 2,0

Gut - Durchschnittlich 2,5

Durchschnittlich 3,0

Durchschnittlich - Schlecht 3,5

Schlecht 4,0

Schlecht - Sehr Schlecht 4,5

Sehr Schlecht 5,0  
 

Die Vergleichsobjekte werden dem Bewertungsgegenstand gegenübergestellt, wobei sich die An-

passungen auf Grundlage folgender Matrix ergeben: 
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Es wird darauf hingewiesen, dass die Höhe der maximal möglichen Anpassung auf Grundlage des 

Marktgeschehens eingeschätzt wird und gegebenenfalls von den oben beispielsweise dargestellten 

+/- 10 % abweichen kann. 

 

In Bedarfs- und Ausnahmefällen kann von der oben beschriebenen Vorgehensweise abgewichen 

werden, wobei die Abweichungen individuell erläutert und ermittelt werden. 

 

Ausreißerprüfungen 

Sowohl das der Bewertung zugrunde gelegte Sample als auch das ermittelte Ergebnis ist auf die 

statistische Relevanz zu prüfen. Extrem gelegene Werte sind nicht für die Bewertung heranzuzie-

hen. Im Rahmen des Vergleichswertverfahrens erfolgen zwei Ausreißerprüfungen.  

 

In der Ausreißerprüfung I wird die erhobene Auswahl an Vergleichsobjekten überprüft. Ver-

gleichsobjekte die als Ausreißer zu beurteilen sind, werden aus der Bewertung ausgeschieden und 

nicht weiterverarbeitet. Nach Durchführung der Anpassungen werden die angepassten Ver-

gleichswerte erneut einer Ausreißerprüfung (Ausreißerprüfung II) unterzogen. 
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4. BEURTEILUNG & BEWERTUNGSGRUNDLAGEN 
 

4.1. Beurteilung  

4.1.1. Lage und Allgemeinteile 
 

Kriterium Beurteilung 

Lage der Liegen-

schaft  

Die ggst. Liegenschaft befindet sich im 12. Bezirk und gehört zur 

Katastralgemeinde Gaudenzdorf. Die Erreichbarkeit mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln ist sehr gut (unmittelbare Nähe zur U-Bahn-Station 

Längenfeldgasse; U4 und U6) und mittels Individualverkehrs (auf-

grund der Einbahnregelungen) relativ gut. Erholungsgebiete, Infra-

struktur- und Nahversorgungseinrichtungen befinden sich im direk-

ten Umfeld; in der unmittelbaren Nachbarschaft finden sich verein-

zelt Geschäftslokale. Es liegt eine überdurchschnittliche Beeinträch-

tigung durch Straßenverkehrslärmimmisionen vor, was jedoch für 

Lokale und Lagerräume von nachrangiger Bedeutung ist. Die Lage 

der ggst. Liegenschaft ist für Geschäftszwecke durch die Nähe 

zur U-Bahn innerhalb des Bezirks gut. 

Gebäude 

Die ggst. Wohn- und Geschäftshausanlage wurde Ende der 60er Jah-

re errichtet und befindet sich in einem durchschnittlichen - ordentli-

chen Erhaltungszustand. Die Gebäude verfügen über alle notwendi-

gen Ver- und Entsorgungseinrichtungen. Personenaufzüge sind vor-

handen. Das Gebäude bzw. die Stiegen 1 und 2 sind durchschnitt-

lich-ordentlich ausgestattet & befinden sich in einem ebensol-

chen Zustand. 

 

4.1.2. Laden 1 und 2 Stiege I 
 

Kriterium Beurteilung 

Lage von Laden 1 

und 2 Stg. I 

im Gebäude 

Das ggst. Lokal „Laden 1“ ist mit dem Lokal „Laden 2“ zusammen-

gelegt und auch gemeinsam vermietet. Lage im EG an der Stiege I 

mit straßenseitiger Ausrichtung und Schaufensterfronten entlang der 

Längenfeldgasse sowie der Schönbrunner Straße. Der Zugang erfolgt 

direkt von der Längenfeldgasse aus, weitere Zugänge über das Stie-

genhaus sowie über die Schönbrunner Straße vorhanden. Die Lage 

des Lokals im Gebäude ist sehr gut. 

Größe/ Konfigurati-

on von Laden 1 und 

2 Stg. I 

 

Die ggst. Lokale verfügen zusammen über eine Nutzfläche von ins-

gesamt rd. 104m², welche sich aus zwei großen Verkaufsräumen, 

einer Küche, einem Vorraum und einem WC mit Vorraum zusam-

mensetzt. Insgesamt gute, marktgängige Größe. Die Konfigurati-

on ist gut. Ein Kellerabteil steht zur Benützung zur Verfügung (je-

doch Allgemeinteil). 

Ausstattung/ Zu-

stand von Laden 1 

und 2 Stg. I 

 

Das ggst. Lokal verfügt über eine durchschnittliche Ausstattung 

und befindet sich insgesamt in einem ordentlichen Erhaltungszu-

stand. Die Oberflächenmaterialien sind jedoch leicht abgewohnt/ 

abgenutzt bzw. leicht verschmutzt. Die notwendigen Ver-/ Entsor-

gungseinrichtungen sind vorhanden. Die Ausstattung und die Ober-

flächenmaterialen entsprechen nicht mehr ganz den Anforderungen 

an ein modernes Geschäftslokal. Gasetagenheizung ist vorhanden. 
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4.1.3. Laden 2 Stg. II und Lagerraum Stg. II 
 

Laden 2 Stg. II: 

 

Kriterium Beurteilung 

Lage von Laden 2 

Stg. II 

im Gebäude 

Das ggst. Geschäftslokal befindet sich im EG an der Stiege 2, mit 

straßenseitiger Ausrichtung auf die Längenfeldgasse. Der Zugang 

erfolgt direkt von der Längenfeldgasse. Die Lage des Lokals im 

Gebäude ist gut. 

Größe/ Konfigurati-

on von Laden 2 Stg. 

II 

 

Das ggst. Geschäftslokal verfügt über eine Nutzfläche von insgesamt 

rd. 157,54m², welche sich auf einen großen Verkaufsraum und meh-

rere Nebenräume, eine Küche, einen Vorraum sowie ein WC aufteilt. 

Insgesamt gute, marktgängige Größe. Die Konfiguration ist durch-

schnittlich bis gut.  

Ausstattung/ Zu-

stand von Laden 2 

Stg. II 

 

Das ggst. Lokal verfügt über eine durchschnittliche Ausstattung und 

befindet sich insgesamt in einem durchschnittlichen-ordentlichen 

Erhaltungszustand. Die Oberflächenmaterialien sind abgewohnt/ 

abgenutzt bzw. leicht verschmutzt. Die Ausstattung und die Oberflä-

chenmaterialen entsprechen nicht mehr ganz den Anforderungen an 

ein modernes Geschäftslokal. Die Lüftungsanlage, Ventilatoren und 

sonstige techn. Einrichtungen stehen im Eigentum der Mieterin. 
 

Lagerraum Stg. II 

 

Kriterium Beurteilung 

Lage von Lager-

raum Stg. II 

im Gebäude 

Das Lager befindet sich im KG an der Stiege 2, direkt unter dem 

Laden 2. Der Zugang erfolgt vom Innenhof über das allgemeine 

Stiegenhaus. Die Lage im Gebäude ist durchschnittlich. 

Größe/ Konfigurati-

on von Lagerraum 

Stg. II 

 

Das Lager verfügt über eine Nutzfläche von insgesamt rd. 62,52m², 

welche sich auf drei einzelne Räume mit ähnlichem Erhaltungszu-

stand aufteilen. Die Konfiguration ist gut bis durchschnittlich, da 

etwas verwinkelt, die Größe ist marktgängig. 

Ausstattung/ Zu-

stand von Lager-

raum Stg. II 

 

Das Lager verfügt über eine durchschnittliche-gute Ausstattung 

und befindet sich in einem durchschnittlichen Erhaltungszu-

stand, die Oberflächenmaterialien sind abgenutzt. Heizung vorhan-

den (Heizleitung vom Mieter durch die Decke gezogen). 

 

 

4.1. Grundkostenanteil und anteiliger Bodenwert  
 

Bei der Feststellung des Bodenwertes sind Wertkriterien wie örtliche Lage der Liegenschaft, ge-

gebene Aufschließung, Größe und Konfiguration der Grundstücksfläche, Bebaubarkeit, Ver-

kehrserschließung sowie unmittelbare und mittelbare Umgebung maßgebend. 
 

Die um wertbestimmende Unterschiede korrigierten Grundkostenanteile (GKA) für vergleichbare 

Objekte liegen zwischen rd. € 1.374,-/m² und rd. € 2.099,-/m². Für die ggst. Liegenschaft/Lage ist 

ein durchschnittlicher Grundkostenanteil von rd. € 1.732,-/m² angemessen.  
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Für die ggst. Objekte ergibt sich daher auf Basis ihrer jeweiligen Fläche unter Berücksichtigung 

der jeweiligen unterschiedlichen Verwendung der Objekte zum Stichtag ein anteiliger Bodenwert 

in Höhe von: 

- Laden 1 und 2 Stg. I: € 135.036,- 

- Laden 2 Stg. II und Lagerraum Stg. II: € 231.680,- 

 

EZ WE-Objekt Fläche GKA Ø Faktor GKA Bodenwert

B-LNr 41; 1590/93260; WE an Laden 1 Stg. I

B-LNr 71; 2280/93260; WE an Laden 2 Stg. I

B-LNr 135; 6440/93260; WE an Laden 2 Stg. II 157,54 m² 1 732,- €/m² 0,75       1 299,- €/m²

B-LNr 136; 390/93260; WE an Lagerraum Stg. 62,52 m² 1 732,- €/m² 0,25       433,- €/m²

Gesamt 324,03 m² 1 132,- €/m² 366 716 €  

Anteiliger Bodenwert

25

103,97 m² 1 732,- €/m² 0,75       1 299,- €/m² 135 036 €  

231 680 €  

 
 

 

4.2. Ertragswertverfahren 

4.2.1. Nettomietzins/Jahresrohertrag  
 

Mietzinsbildung/Anwendungsbereich - allgemein 

Das ggst. Gebäude wurde mit einer Baubewilligung nach dem 8.5.1945 mit Fördermitteln des 

Wohnhaus-Wiederaufbaufonds errichtet. Im konkreten Fall wurden die anteiligen Darlehen wie 

folgt zurückbezahlt (siehe auch Pkt. 1.2.1. Konkrete Prämissen der Bewertung): 

 

- Laden 1 Stg. I: am 30.06.1980 wurde das anteilige Darlehen unter Inanspruchnahme des 

Rückzahlungsbegünstigungsgesetz RBG 1971 BGBl. Nr. 336/71 in der Fassung BGBl Nr. 

393/77 getilgt.  

- Laden 2 Stg. I: am 11.06.1973 wurde das anteilige Darlehen unter Inanspruchnahme des 

Rückzahlungsbegünstigungsgesetz RBG 1971 BGBl. Nr. 336/71 in der Fassung BGBl Nr. 

393/77 getilgt.  

- Laden 2 Stg. II: am 13.01.1988 wurde das anteilige Darlehen unter Inanspruchnahme des 

Rückzahlungsbegünstigungsgesetzes 1987, BGBl. Nr. 340/87 getilgt.  

- Lagerraum Stg. II: am 13.01.1988 wurde das anteilige Darlehen unter Inanspruchnahme 

des Rückzahlungsbegünstigungsgesetzes 1987, BGBl. Nr. 340/87 getilgt. 
 

Mietzinse gem. Mietverträgen 

Die ggst. Objekte sind zum Stichtag alle auf Basis eines unbefristeten, schriftlichen Mietvertrages 

vermietet: 

➢ Laden 1 und Laden 2 Stg. I sind zu einem Gesamt-Nettomietzins von aktuell € 2.073,08 

p.m. vermietet, dies entspricht € 19,94/m² Nutzfläche und einem Jahresrohertrag iHv. ins-

gesamt € 24.876,96,- 

Anmerkung des gef. SV: Die vermietete Fläche laut Mietvertrag iHv rd. 104m² stimmt mit 

den herangezogenen Bestandsplänen überein). 
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➢ Laden 2 Stg. II und der Lagerraum Stg. II sind zu einem Gesamt-Nettomietzins von aktuell 

€ 1.519,16 p.m. vermietet, dies entspricht € 6,90/m² Nutzfläche und einem Jahresrohertrag 

iHv. insgesamt € 18.229,92,-.  

Anmerkung des gef. SV: Die vermietete Fläche laut Mietvertrag iHv. gesamt 227m² (Laden 

2: 165m² + Lagerraum 62m²) stimmt mit den zugrunde gelegten Bestandsplänen (Nutzflä-

che insgesamt: 220,06m²; Laden 2: 157,54m² + Lagerraum 62,52m²) nicht überein. 

 

Im Hinblick auf die Nachhaltigkeit der Mieten wurden u.a. folgende Mietangebote von Geschäfts-

lokalen (gebraucht/saniert/sanierungsbedürftig) im 12. Bezirk recherchiert. 
 

 
 

Weiters wurden auch folgende Angebote von Lagerflächen (größtenteils im Souterrain/KG) re-

cherchiert (gebraucht/saniert/sanierungsbedürftig)10:  

 

 
 

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Beträge Angebotspreise darstellen und der tatsächliche Miet-

preis bei Abschluss oftmals/idR unter den Angebotspreisen liegt.  

 

Der vom Fachverband der Immobilientreuhänder jährlich veröffentlichte Immobilienpreisspiegel 

2024 bildet die durchschnittlichen Mietpreise (arithmetische Mittel) aus 2023 ab und zeichnet für 

Gewerbeimmobilien - Geschäftsflächen im 12. Bezirk folgendes Bild: 
 

 
10 nicht nur im 12. Bezirk 
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Immobilienpreisspiegel 2024 

 

Etwaige Diskrepanzen zwischen den nachhaltig erzielbaren Mietzinsen und der/den tatsächlich 

erzielten Miete(n) werden über den Kapitalisierungszinssatz berücksichtigt. 

 

 

4.2.2. Bewirtschaftungskosten 
 

Mietausfallswagnis 

Das Mietausfallswagnis deckt jenes Risiko ab, das auf Grund von uneinbringlichen Mietrückstän-

den, Mietkürzungen, Mietprozessen, Räumungsklagen sowie fluktuationsbedingten Leerständen 

entsteht. Die Höhe des Mietausfallswagnisses richtet sich u.a. nach der Lage und Nutzungsart der 

Liegenschaft, aber auch nach dem tatsächlich vorgeschriebenen Mietzins und wird in einem Pro-

zentsatz des Jahresrohertrages angegeben. 

 

Im ggst. Fall wird das Mietausfallswagnis hinsichtlich der ggst. Objekte mit 6,00% für das Ge-

schäftslokal an der Stiege I und mit 5,00% für das Geschäftslokal/Lager an der Stiege II angesetzt.  

 

Instandhaltungskosten 

Der Ansatz der Instandhaltungsaufwendungen berücksichtigt jene Kosten, die erforderlich sind, 

um eine ordentliche und brauchbare Nutzung der Liegenschaft zu gewährleisten. Die Nutzungs-

dauer einzelner Gebäudebestandteile entspricht nicht der Gesamtnutzungsdauer des Gebäudes und 

deshalb sind diese in regelmäßigen Abständen zu erneuern (u.a. Leitungen, Fenster, Dach). Die 

tatsächlichen Instandhaltungskosten sind zunächst relativ gering und steigen mit dem Gebäudeal-

ter an. Um kalkulatorisch durchschnittliche Wertansätze in die Berechnung einfließen zu lassen, 

wird auf Erfahrungswerte zurückgegriffen. Auf Grund des insgesamt durchschnittlichen Erhal-

tungszustandes des Gebäudes werden Instandhaltungskosten iHv rd. € 12,-/m² p.a in Ansatz ge-

bracht. 

 

 

4.2.3. Kapitalisierungszinssatz (gem. LBG)11 
 

Der Zinssatz ist eine Rechengröße im Ertragswertverfahren. Er wird in seiner reinen Form aus 

Marktdaten (also Kaufpreisen und den ihnen zugeordneten Reinerträgen) im Wege einer retrogra-

den Berechnung abgeleitet und bildet damit die regionale Immobilienmarktentwicklung ab. In der 

Berechnung wird daher jener Zinssatz angewendet, welcher der Kapitalverzinsung bei einer Anla-

ge dieser Kategorie im Geschäftsverkehr üblicherweise zukommt. Der Hauptverband der allge-

mein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen veröffentlich dahingehend jährlich 

eine Empfehlung. Diese Empfehlungen können in Übereinstimmung mit der Nomenklatur der 

ÖNORM B 1802-1:2019 zur „Plausibilisierung der Wahl des Liegenschaftszinssatzes im Ertrags-

wertverfahren zur Ermittlung des Verkehrswerts bzw Marktwerts angewendet werden“12. 

 

 
11 entspricht dem Liegenschaftszinssatz lt. ÖNORM B 1802-1 
12 Hinweise zu den Empfehlungen der Kapitalisierungszinssätze, Sachverständige, Heft 4/2019 S. 235 iVm Sachverständige, Heft 

2/2024 S.91) 
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Mit in die Betrachtung einzubeziehen sind die Art des Objektes (Nutzungskategorie), die Mikro-

lage des Objektes, die Beschaffenheit der Immobilie, die Marktlage samt den grundsätzlichen 

Rahmenbedingungen (unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen des MRG) auf 

dem lokalen und überregionalen Immobilienmarkt, die Restnutzungsdauer, die Ortsgröße sowie 

die zum Wertermittlungsstichtag auf dem örtlichen Grundstücksmarkt herrschenden Verhältnisse.  

 

Laden 1 und 2 Stg. I: 

Der Mietzins für Laden 1 und 2 Stg. I, liegt deutlich über den Durchschnittsmieten in der Umge-

bung (Overrent-Situation). Auch die Betriebskosten liegen aufgrund der Abrechnung nach Antei-

len und der historisch bedingten sehr hohen Bewertung der Anteile der Geschäftslokale auf einem 

marktunüblich sehr hohen Niveau. Zudem ist die Wertsicherungsvereinbarung nicht vollständig13. 

Das damit verbundene Risiko, bei einer Neuvermietung diese Höhe des Mietzinses, auch in Ge-

samtschau mit den Betriebskosten, nicht mehr erzielen zu können bzw eine Wertsicherung nicht 

(mehr) durchsetzen zu können, wird mit einem Kapitalisierungszinssatz von rd. 6,125% einge-

preist. 

 

Laden 2 und Lagerraum Stg. II: 

Insgesamt erscheint die Miete leicht unterdurchschnittlich, wobei im ggst. Fall ein Befristungsab-

schlag zu berücksichtigen ist (Förderung durch Wohnhaus-Wiederaufbaufonds, begünstigte Rück-

zahlung nach RBG 1987). Die Betriebskosten liegen aufgrund der erwähnten Abrechnung nach 

Anteilen und der historisch bedingten sehr hohen Bewertung der Anteile der Objekte auf einem 

marktunüblich hohen Niveau. Unter Berücksichtigung der vorhandenen Risiken/Potentiale ist 

mnach Ansicht des gef. SV ein gewichteter Kapitalisierungszinssatz iHv rd. 3,875% in Ansatz zu 

bringen. 

 

 

4.2.4. Nutzungsdauer und Restnutzungsdauer (RND) 
 

Die gewöhnliche Nutzungsdauer ist die üblicherweise erwartete Zeitspanne von der Errichtung des 

Gebäudes bis zum Ende seiner wirtschaftlich vertretbaren Nutzung: Diese hängt von der Nutzung, 

Bauweise und –art sowie der Wartung und laufenden Instandhaltung des Gebäudes ab. Die ge-

wöhnliche Nutzungsdauer beträgt rd. 80 Jahre. Ausgehend vom Zeitpunkt der Errichtung, einer 

laufenden Instandhaltung und dem aktuellen Erhaltungszustand des Gebäudes kann von einer 

Restnutzungsdauer von rd. 50 Jahren ausgegangen werden. 

 

 

4.2.5. Vervielfältiger 
 

Aus dem Kapitalisierungszinssatz und der Restnutzungsdauer leitet sich der Vervielfältiger nach 

folgender Formel ab: 

( )1*

1

−

−
=

qq

q
V

n

n

   1q p= +  

V… Vervielfältiger  p… Kapitalisierungszinssatz  n… Restnutzungsdauer in Jahren  

 
13 wenngleich bis dato seit 1993 bezahlt 
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4.3. Rechte und Lasten 
 

Folgende grundbücherliche Rechte und Lasten sind vorhanden. 

 

A2- Blatt 
 

 
 

Die im A2-Blatt angeführten Verpflichtungen haben keinen Einfluss auf den Verkehrswert der 

ggst. WE-Objekte und sind daher nach Ansicht des gef. SV im ggst. Fall nicht bewertungsrele-

vant. 

 

C-Blatt 
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C-LNR 220, 225 und 241: Pfandrechte 

Pfandrechte stellen geldwerte Lasten dar. Die Verkehrswertermittlung erfolgt grundsätzlich unter 

Außerachtlassung geldwerter Lasten. Die ggst. Pfandrechte werden daher im ggst. Fall nicht in 

Ansatz gebracht. 

 

C-LNR 243: Einleitungen des Versteigerungsverfahrens  

Hierbei handelt es sich um die Ersichtlichmachung der Einleitung der Zwangsversteigerung. Diese 

Eintragungen stehen im Zusammenhang mit dem ggst. Exekutionsverfahren und sind im ggst. Fall 

daher nicht weiter bewertungsrelevant. 

 

CLNR 247: vollstreckbares Pfandrecht  

Auch vollstreckbare Pfandrechte stellen geldwerte Lasten dar. Die Verkehrswertermittlung erfolgt 

grundsätzlich unter Außerachtlassung geldwerter Lasten. Das ggst. vollstreckbare Pfandrecht wird 

daher im ggst. Fall nicht in Ansatz gebracht. 

 

Außerbücherliche Rechte und Lasten 

Außerbücherliche Rechte/Lasten sind folgende bekannt: 

 

➢ Mietverträge: wurden bereits über das Ertragswertverfahren berücksichtigt → nicht weiter 

relevant. 

 

➢ Außerbücherliches Sanierungsdarlehen: beim grundbücherlich nicht sichergestellten Sanie-

rungsdarlehen, welches lt. Auskunft der HV per 09.01.2025 (nach Erlag per 10.07.2024) 

jeweils anteilig für die einzelnen Objekte mit untenstehenden Beträgen aushaftet, kann 

nicht davon ausgegangen werden, dass dies im Rahmen einer Veräußerung seitens der Ei-

gentümerin getilgt wird. Somit ist es seitens eines Käufers zu übernehmen und im Rahmen 

der Bewertung in Abzug zu bringen. 

o Laden 1 und 2 Stg. I: € 20.082,77 → Abschlag iHv rd. € 20.083,- 

o Laden 2 und Lagerraum Stg. II: € 35.443,25 → Abschlag iHv rd. € 35.444,- 

 

➢ Abgabenrückstände: Lt. Auskunft der BH-Abt. 34 der Stadt Wien vom 08.07.2024 sind keine 

Abgabenrückstände verzeichnet.  
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4.4. Marktsituation, Anpassung an den Markt, Plausibilitätsprüfung 
 
Marktsituation: Ermittlung – nachhaltig erzielbarer Nettohauptmietzins (Angebote) 

Aufgrund der unterschiedlichen Nutzungszwecke der Läden 1 und 2 der Stiege I sowie des Ladens 

2 Stiege II als Geschäftslokal und des Lagerraumes der Stg. II als Lager wird hier, obwohl beim 

Laden 2 und dem Lagerraum eine Nutzung als wirtschaftliche Einheit erfolgt, die Miete fiktiv in 

Geschäftsmiete und Lagermiete unterteilt um eine nachvollziehbare, marktübliche Mieteinschät-

zung zu erhalten.  

 

 

Kauftransaktionen ggst. Liegenschaft/Umgebung 

Auf der ggst. Liegenschaft fanden seit 2020 lediglich drei Kauftransaktionen statt (jeweils farblich 

markiert), davon entfallen zwei auf den Zukauf der dem Gutachten zugrundeliegenden Liegen-

schaften. Anbei ein Auszug an Transaktionen vergleichbarer Wohnungen in der Umgebung der 

ggst. Liegenschaft. 
 

 
 

Baurechtlich konsenslose Bauführungen/fehlender wohnungseigentumsrechtlicher Konsens 

➢ Laden 1 und 2 Stg. I: Die innere Raumaufteilung bzw. die Raumwidmungen der Läden 1 und 2 
St. I wurden geändert. Hierfür wäre aus baurechtlicher Sicht eine Bauanzeige gem. § 62 (1) 

Z.4 BO Wien notwendig. Weiters entspricht die baurechtliche Zusammenlegung der Lokale 1, 

2 und 3 Stg. I nicht der Ist-Situation (nur die Lokale 1 und 2 werden gemeinsam genützt). Zu-

dem liegt keine wohnungseigentumsrechtliche Zustimmung für die Zusammenlegung vor. 
 

➢ Laden 2 und Lagerraum Stg. II: Die innere Raumaufteilung des Ladens 2 Stg. II wurde geän-

dert. Hierfür wäre aus baurechtlicher Sicht eine Bauanzeige gem. § 62 (1) Z.4 BO Wien not-
wendig. Weiters wurden Heizungsrohre vom Laden 2 in den Lagerraum der Stg. II verlegt. 

Gem. § 62a (1) Z 32 BO Wien ist die Verlegung von Leitungen innerhalb von Gebäuden ein 

bewilligungsfreies Bauvorhaben. Der Brandschutz muss allerdings gewährleistet bleiben.  

 
➢ Der Deckendurchbruch und die Durchleitung der Heizungsrohre vom EG-Lokal (Laden 2 Stg. 

II) in den darunter liegenden Lagerraum im KG erfolgte unter Inanspruchnahme von Allge-

meinflächen und ist wohnungseigentumsrechtlich nicht gedeckt. Die handschriftliche Zustim-

mung der Vermieterin (siehe hierzu Pkt.2.8.) reicht hier nicht aus. Dem gef. SV ist keine woh-
nungseigentumsrechtliche Zustimmung hierüber bekannt. 

 

Laden 1 und 2 Stg. I 
Für die Kosten und Mühen einer nachträglichen Bauanzeige bezüglich der Änderung der Raumauftei-

lung- bzw Raumwidmung der Läden 1 und 2 Stg. I wird ein Marktanpassungsabschlag iHv insgesamt 

5,00% in Ansatz gebracht. 
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Laden 2 und Lagerraum Stg. II: 
Für die Kosten und Mühen einer nachträglichen Bauanzeige bezüglich der Änderung der Raumauftei-

lung- bzw. Raumwidmung des Ladens 2 Stg. II sowie der wohnungseigentumsrechtlichen Situation 

hinsichtlich der Heizungsleitungen bezüglich des Lagerraums in Stg. II und den damit verbundenen 

Risiken (ev. Rückbau) bzw. der Rechtsunsicherheit wird ein Marktanpassungsabschlag iHv insgesamt 
5,00% in Ansatz gebracht. 

 

Kreditinstitute-Immobilienfinanzierungsmaßnahmen-Verordnung (KIM-VO)14 

Die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat zur Begrenzung der systemischen 

Risiken bei Fremdkapitalfinanzierungen von Wohnimmobilien die „Kreditinstitute-Immobilien-

finanzierungsmaßnahmen-Verordnung (KIM-VO)“ erlassen, die durch Veröffentlichung im Bun-

desgesetzblatt in Rechtskraft getreten ist.  Mit dieser Verordnung setzt die FMA die Empfehlun-

gen und Vorgaben des Finanzmarktstabilitätsgremiums (FMSG) um. Die Verordnung ist rechtlich 

verbindlich ab 01.08.2022 auf neu vereinbarte private Wohnimmobilienfinanzierungen anzuwen-

den. 

 

„Ziel dieser Verordnung war/ist es, die zunehmenden systemischen Risiken bei der Wohnimmobi-

lienfinanzierung angesichts von Immobilienpreisboom, Zinswende, fragilem wirtschaftlichen Um-

feld sowie der derzeitigen Kreditvergabepraxis zu begrenzen,“ so der Vorstand der FMA, Helmut 

Ettl und Eduard Müller: „Bei der Kreditvergabe muss die Rückzahlungsfähigkeit des Kreditneh-

mers und nicht die hypothekarische Besicherung des Kredits im Vordergrund stehen.“ 

 

Eckpunkte der neuen Vergabestandards 

Entsprechend der Empfehlungen des FMSG und aufbauend auf einem Gutachten der Oesterreichi-

schen Nationalbank (OeNB) hat die FMA daher folgende Obergrenzen für die Vergabe von 

Wohnimmobilienfinanzierungen erlassen: 

 

• Eine maximale Beleihungsquote von 90 %, wobei den Kreditinstituten ein Ausnahmekon-

tingent von 20 % zugestanden wird. 

• Eine Schuldendienstquote von maximal 40 % (Ausnahmekontingent: 10 %). 

• Eine Laufzeit von maximal 35 Jahren (Ausnahmekontingent 5 %). 

• Insgesamt dürfen aber bei einem Kreditinstitut maximal 20 % aller Kredite eine der Ober-

grenzen überschreiten. 

• Um Renovierungen und Sanierungen – insbesondere den Umstieg von fossilen auf erneu-

erbare Energieträger – zu erleichtern, sind Finanzierungen bis zu einer Geringfügigkeits-

grenze von € 50.000 von diesen Vorgaben ausgenommen. 

 

Marktsituation (zum Stichtag/aktuell)  

Festzuhalten ist, dass sich die Rahmenbedingungen am österreichischen Immobilienmarkt ins-

besondere seit dem zweiten Halbjahr 2022 stark verändert haben. Bis September 2023 hat die Eu-

ropäische Zentralbank den Leitzins in 10 Schritten auf den Höchststand von 4,50% erhöht. Per 

Juni 2024 wurde der Leitzinssatz erstmals wieder auf 4,25% gesenkt und mittlerweile noch zwei-

mal per 12.09.2024 und 17.10.2024 auf nunmehr 3,40%.  

 

Zum Zeitpunkt der Gutachtenserstellung ist seitens der Marktteilnehmer (trotzdem) eine deutli-che 

Zurückhaltung erkennbar. Das Transaktionsvolumen scheint in der zweiten Jahreshälfte zurück 

gegangen zu sein. Unklar ist zum Stichtag, ob diese Situation zu einer mittelfristigen Senkung der 

 
14 Quelle: https://www.fma.gv.at/fma-erlaesst-verordnung-fuer-nachhaltige-vergabestandards-bei-der-finanzierung-von-

wohnimmobilien-kim-vo/ vom 22.06.2022 

https://www.fma.gv.at/fma-erlaesst-verordnung-fuer-nachhaltige-vergabestandards-bei-der-finanzierung-von-wohnimmobilien-kim-vo/
https://www.fma.gv.at/fma-erlaesst-verordnung-fuer-nachhaltige-vergabestandards-bei-der-finanzierung-von-wohnimmobilien-kim-vo/
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am Markt erzielbaren Preise führt oder ob es sich lediglich um ein vorübergehen-des Aussetzen 

des Marktes handelt.  

 

Aufgrund der, zum Zeitpunkt der Gutachtenserstellung bestehenden Entwicklungen lassen sich 

unverhältnismäßige Veränderungen der allgemeinen Wirtschaftssituation – und daraus resultie-

rende Auswirkungen auf den Immobilienmarkt nicht einschätzen. Die Bewertung erfolgt unter der 

Prämisse, dass allfällige, zum Stichtag vorhandene Beeinträchtigungen des Marktes nur temporär 

sind. Da längerfristige Auswirkungen allfälliger Marktbeeinträchtigungen nicht vor-

weggenommen werden können, wird – im Hinblick auf bewertungsimmanente, durch den SV vor-

zunehmende Prognosen – eine Normalisierung des Marktgeschehens hinsichtlich der wertre-

levanten Parameter (z.B. Fremdkapitalkosten, Inflation, Mietniveau, Baukosten, usw.) bewer-

tungsmethodisch unterstellt. Unter Berücksichtigung der jüngsten Entwicklungen ist jedoch hin-

sichtlich des stichtagsbezogen ermittelten Verkehrswertes davon auszugehen, dass es am Markt zu 

einer höheren Volatilität der Immobilienwerte und zu längeren Verwertungszeiträumen kommt. 

 

Dies wurde bereits in den entsprechenden Ansätzen berücksichtig und ist nach Ansicht des gef. 

SV hierfür keine weitere Marktanpassung vorzunehmen. 
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5. GUTACHTEN 
 

5.1. Verkehrswert BLNR 41 und 71 (Laden 1/Laden 2 Stg. I) 
 

Nettomiete p.m.  103,97 m²  19,94 €/m²     2 073,08 € p.m. 

                24 877 € 

- Bewirtschaftungskosten Inst. 12,- €/m² MAW 6,00% -                 2 740 € 

                22 137 € 

- Verzinsung Bodenwert                135 036 € 6,125% -                 8 271 € 

                13 866 € 

x Vervielfältiger RestND 50 J. 6,125%

15,4909

              214 793 € 

                         -   € 

              214 793 € 

+ Bodenwert  103,97 m²  1 299 €/m²               135 036 € 

              349 829 € 

-               20 083 € 

              329 746 € 

+/- Marktanpassung -5,00% -               17 491 € 

              312 254 € 

              312 000 € 

Verkehrswert im Verhältnis zur Nutzfläche  103,97 m²  3 001 €/m²

Bruttorendite        312 000 € 24 877 € p.a. 7,97%

Verkehrswert gerundet

+/- Rechte und Lasten

= Zwischenwert

Verkehrswert

- Fertigstellungskosten, Baumängel und -schäden 

= Wert des Gebäudes

Ertragswert

= Liegenschaftsreinertrag

= Reinertrag der baulichen Anlagen

= Objektertragswert

Ertragswertverfahren

Jahresrohertrag

 
 

 

Der Verkehrswert der BLNR 41 und BLNR 71, jeweils 1590/93260 Anteile  

bzw. 2280/93260 Anteile, verbunden WE an Laden 1 Stg. I bzw. Laden 2 Stg. I,  

auf der Liegenschaft GB 01303 Gaudenzdorf, EZ 25, GST 28, an der Adresse  

1120 Wien, Schönbrunner Straße 205 ident mit Längenfeldgasse 3-5, beträgt 

zum Stichtag gemeinsam (als wirtschaftliche Einheit)  

 

rd. € 312.000,- 
 



 

SACHVERSTÄNDIGENBÜRO MAG. GEORG STRAFELLA 
ALLGEMEIN BEEIDETER UND GERICHTLICH ZERTIFIZIERTER SACHVERSTÄNDIGER 

 

 

 

Mittersteig 13    Tel. +43/1/587 10 10  gs@strafella.at Bank Austria IBAN: AT90 1200 0509 8125 7001 

1040 Wien Fax +43/1/587 10 10 – 31   BIC: BKAUATWW 

UID Nr.: ATU 62924438 Mobil +43/676/611 26 35 www.strafella.at RLB NÖ-Wien AG   IBAN: AT23 3200 0000 1164 9951 

    BIC: RLNWATWW 
 

    

 

5.2. Verkehrswert BLNR 135 und 136 (Laden 2/Lagerraum Stg. II) 
 

Nettomiete p.m.  220,06 m²  6,90 €/m²     1 519,16 € p.m. 

                            18 230 € 

- Bewirtschaftungskosten Inst. 12,- €/m² MAW 5,00% -                            3 552 € 

                            14 678 € 

- Verzinsung Bodenwert             231 680 € 3,875% -                            8 978 € 

                              5 700 € 

x Vervielfältiger RestND 50 J. 3,875%

21,9501

                         125 118 € 

                                    -   € 

                         125 118 € 

+ Bodenwert  220,06 m²  1 053 €/m²                          231 680 € 

                         356 798 € 

-                          35 444 € 

                         321 354 € 

+/- Marktanpassung -5,00% -                          17 840 € 

                         303 514 € 

                         304 000 € 

Verkehrswert im Verhältnis zur Nutzfläche  220,06 m²  1 381 €/m²

Verkehrswert im Verhältnis gew. Fläche  178,38 m²  1 704 €/m²

Bruttorendite      304 000 € 18 230 € p.a. 6,00%

Verkehrswert gerundet

+/- Rechte und Lasten

= Zwischenwert

Verkehrswert

- Fertigstellungskosten, Baumängel und -schäden 

= Wert des Gebäudes

Ertragswert

= Liegenschaftsreinertrag

= Reinertrag der baulichen Anlagen

= Objektertragswert

Ertragswertverfahren

Jahresrohertrag

 
 

 

Der Verkehrswert der BLNR 135 und der BLNR 136, jeweils 6440/93260 Anteile bzw. 

390/93260 Anteile, verbunden mit WE an Laden 2 Stg. II bzw. an Lagerraum Stg II,  

auf der Liegenschaft GB 01303 Gaudenzdorf, EZ 25, GST 28, an der Adresse  

1120 Wien, Schönbrunner Straße 205 ident mit Längenfeldgasse 3-5,  

beträgt zum Stichtag gemeinsam (als wirtschaftliche Einheit)  

 

rd. € 304.000,- 
 

 

Wien, am 25.11.2024 

 
Mag. Georg Strafella 

Immobiliensachverständiger 

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger  

http://www.strafella.at/
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6. ANLAGEN 
 

 

6.1. Grundbuchsauszug (auszugsweise) 

 

 



  Seite 54 von 115 

Mag. Georg Strafella 

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 

 

 

 



  Seite 55 von 115 

Mag. Georg Strafella 
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6.2. Einheitswertbescheid 
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6.3. Fotos (1. und 2.Befundaufnahmen am 24.06.2024)  
 

Außenansichten Gebäude 
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Laden 1 und 2 Stiege I (Repa Copy) 

Außenansichten, Allgemeinflächen, Keller  
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Laden 1 und 2 Stg. I Repa Copy GmbH 
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Geschäftsfläche Laden 1 und 2 Stiege I 
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Laden 2 und Lagerraum Stiege II: 

Außenansicht, Allgemeinteile und Stiegenhaus 
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Geschäftsraum Laden 2 Stiege II (Hanfoase): 
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Lagerraum Stiege II (Kellergeschoß): 
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6.4. Bewilligungen, Bescheide (auszugsweise) 
 

Baubewilligung vom 24.11.1960 (Gesamtanlage) 
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Baubewilligung vom 04.06.1973 (Laden 1 und 2 Stg. I, bauliche Änderungen) 
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Baubewilligung vom 29.11.2002 (Umbau Laden 2 und Lagerraum Stg. II)  
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Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 

Fertigstellungsanzeige vom 09.06.2010 zur Baubewilligung vom 29.11.2002 (Umbau Laden 2 und 

Lagerraum Stg. II) 
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Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 

Bauanzeige vom 12.03.2013 und vollständig belegte Fertigstellungsanzeige vom 18.12.2013 (La-

den 2 Stg. II; Bearbeitungsbogen) 
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6.5. Bestandspläne – März 1968 (auszugsweise) 
 

 

Schnitt 
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Lageplan  

 

 
Ansicht Längenfeldgasse 

 

 
Ansicht Hof Stiege II-IV 
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Ansicht Hof Stiege I 

 

 
Ansicht Schönbrunner Straße (Haus Stiege I) 
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Grundriss Kellergeschoß gesamt 

 

 
Grundriss EG Stiege I (Laden 1 und 2) und Stiege II (Laden 2)  
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6.6. Mietwertgutachten 
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6.7. Bescheid Änderung Jahresmietwerte 
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6.8. Bescheid Herabsetzung des Mietwerts (Änderung der Gesamtsumme 

aller Mietwerte, auszugsweise) 
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6.9. Bescheinigung zum Zwecke der Einverleibung von Wohnungseigentum 
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6.10. Mietvertrag Laden 1 und 2 Stiege I 
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6.11. Mietvertrag Laden 2 und Lagerraum Stiege II 
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6.12. Energieausweis Stiege I 
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6.13. Energieausweis Stiege II 
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